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2026/0102 (NLE) 

Vorschlag für einen 

DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DES RATES 

zur Änderung des Durchführungsbeschlusses vom 4. Mai 2022 zur Billigung der 
Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Bulgariens 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,  

gestützt auf die Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und Resilienzfazilität1, insbesondere auf 
Artikel 20 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nachdem Bulgarien am 15. Oktober 2021 seinen nationalen Aufbau- und 
Resilienzplan (im Folgenden „RRP“) übermittelt hatte, legte die Kommission dem Rat 
ihre positive Bewertung vor. Am 4. Mai 2022 billigte der Rat die positive Bewertung 
mit einem Durchführungsbeschluss (im Folgenden „Durchführungsbeschluss vom 
4. Mai 2022“)2. Der Durchführungsbeschluss vom 4. Mai 2022 wurde durch die 
Durchführungsbeschlüsse des Rates vom 8. Dezember 20233, vom 18. Juli 20254 und 
vom 27. November 20255 geändert. 

(2) Am 24. April 2026 ersuchte Bulgarien gemäß Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2021/241 die Kommission, eine Änderung des Durchführungsbeschlusses des 
Rates vom 4. Mai 2022 vorzuschlagen, da der RRP aufgrund objektiver Umstände 
teilweise nicht mehr durchführbar sei. Vor diesem Hintergrund legte Bulgarien einen 
geänderten RRP vor. 

Änderungen auf der Grundlage von Artikel 21 der Verordnung (EU) 2021/241  
(3) Die Änderungen am RRP, die Bulgarien aufgrund objektiver Umstände eingereicht 

hat, betreffen neun Maßnahmen.   

 
1 ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj. 
2 Siehe die Dokumente ST 8091/22 INIT und ST 8091/22 ADD 1 unter 

http://register.consilium.europa.eu. 
3 Siehe die Dokumente ST 15837/23 INIT und ST 15837/23 ADD 1 unter 

http://register.consilium.europa.eu.  
4 Siehe die Dokumente ST 11242/25 INIT und ST 11242/25 ADD 1 unter 

http://register.consilium.europa.eu. 
5 Siehe die Dokumente ST 15108/25 INIT und ST 15108/25 ADD 1 unter 

http://register.consilium.europa.eu. 
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(4) Bulgarien erklärte, dass eine Maßnahme aufgrund unerwarteter Verzögerungen im 
Gesetzgebungsverfahren wegen vorgezogener Parlamentswahlen innerhalb der im 
Anhang des Durchführungsbeschlusses des Rates vom 4. Mai 2022 festgelegten Frist 
teilweise nicht mehr durchführbar ist. Dies betrifft C10.R2 Korruptionsbekämpfung. 
Auf dieser Grundlage beantragte Bulgarien eine Änderung dieser Maßnahme. Der 
Durchführungsbeschluss des Rates vom 4. Mai 2022 sollte entsprechend geändert 
werden.   

(5) Bulgarien gab an, dass acht Maßnahmen zugunsten besserer Alternativen geändert 
wurden, mit denen sich der Verwaltungsaufwand verringern und der 
Durchführungsbeschluss des Rates vereinfachen ließe, die Ziele dieser Maßnahmen 
aber weiterhin erreicht werden könnten. Dies betrifft C1.R1: Reform der Vorschul- 
und Schulbildung sowie der beruflichen Aus- und Weiterbildung, C3.I2: Programm 
für den wirtschaftlichen Wandel, C4.I2: Förderung erneuerbarer Energien für 
Haushalte, C4.I7: Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien aus geothermischen 
Quellen, C6.I2: Digitalisierung der Prozesse ‚Vom Hof auf den Tisch‘, C8.R1: 
Strategischer Rahmen für den Verkehr, C8.R4: Integrierter öffentlicher Verkehr, 
C8.R5: Elektromobilität. Auf dieser Grundlage beantragte Bulgarien eine Änderung 
dieser Maßnahmen. Der Durchführungsbeschluss des Rates vom 4. Mai 2022 sollte 
entsprechend geändert werden.   

Zuordnung der Etappenziele und Zielwerte 
(6) Die Zuordnung der Etappenziele und Zielwerte zu den verschiedenen Tranchen sollte 

geändert werden, um den Änderungen des RRP und dem von Bulgarien vorgelegten 
vorläufigen Zeitplan Rechnung zu tragen. 

Berichtigung redaktioneller Fehler 
(7) Im Text des Durchführungsbeschlusses des Rates vom 4. Mai 2022 wurde ein 

redaktioneller Fehler gefunden, der Komponente 9: Lokale Entwicklung betrifft. Der 
Durchführungsbeschluss des Rates vom 4. Mai 2022 sollte geändert werden, um 
diesen redaktionellen Fehler zu berichtigen, der dazu führt, dass der Inhalt des der 
Kommission am 16. April 2025 vorgelegten RRP nicht wie zwischen der Kommission 
und Bulgarien vereinbart zum Ausdruck kommt. Dieser redaktionelle Fehler bezieht 
sich auf die Beschreibung der Komponente 9: Lokale Entwicklung. Die Bewertung 
oder Durchführung des RRP bleibt von dieser Korrektur unberührt. 

Bewertung durch die Kommission 
(8) Die Kommission hat den geänderten RRP nach den in Artikel 19 Absatz 3 der 

Verordnung (EU) 2021/241 festgelegten Kriterien bewertet. 

(9) Aus Sicht der Kommission haben die von Bulgarien vorgelegten Änderungen keinen 
Einfluss auf die im Durchführungsbeschluss des Rates vom 4. Mai 2022 enthaltene 
positive Bewertung des RRP im Hinblick auf die Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz 
und Kohärenz des RRP auf Basis der in Artikel 19 Absatz 3 Buchstaben a, b, c, d, da, 
db, e, f, g, h, i, j und k der Verordnung (EU) 2021/241 festgelegten 
Bewertungskriterien. 

Positive Bewertung 
(10) Nachdem die Kommission den geänderten RRP positiv bewertet und festgestellt hat, 

dass der Plan die in der Verordnung (EU) 2021/241 festgelegten Bewertungskriterien 
in zufriedenstellender Weise erfüllt, sollten gemäß Artikel 20 Absatz 2 und Anhang V 
der genannten Verordnung die zur Durchführung des geänderten RRP erforderlichen 
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Reformen und Investitionsvorhaben, die einschlägigen Etappenziele, Zielwerte und 
Indikatoren sowie der Betrag festgelegt werden, der von der Union für die 
Durchführung des geänderten RRP bereitgestellt wird. 

Finanzieller Beitrag 
(11) Die geschätzten Gesamtkosten des geänderten RRP Bulgariens belaufen sich auf 

6 174 106 145 EUR. Da die veranschlagten Gesamtkosten des geänderten RRP dem 
aktualisierten finanziellen Beitrag, der Bulgarien maximal zur Verfügung steht, 
entsprechen, sollte der nach Artikel 4a der Verordnung (EU) 2021/1755 des 
Europäischen Parlaments und des Rates6 und nach Artikel 20 Absatz 4 und Artikel 21a 
Absatz 6 der Verordnung (EU) 2021/241 festgelegte finanzielle Beitrag, der Bulgarien 
für den geänderten RRP zugewiesen wird, 6 174 106 145 EUR betragen. Daher bleibt 
der Bulgarien zur Verfügung gestellte finanzielle Beitrag unverändert. 

(12) Der Durchführungsbeschluss des Rates betreffend Bulgarien sollte entsprechend 
geändert werden. Der Klarheit halber sollte der Anhang des 
Durchführungsbeschlusses des Rates vom 4. Mai 2022 vollständig ersetzt werden — 

(13) Dieser Beschluss sollte das Ergebnis von Verfahren zur Vergabe von Unionsmitteln 
im Rahmen anderer Unionsprogramme als der Fazilität sowie möglicher Verfahren im 
Zusammenhang mit einer Beeinträchtigung des Funktionierens des Binnenmarkts, 
insbesondere von Verfahren nach Maßgabe der Artikel 107 und 108 AEUV, unberührt 
lassen. Er enthebt die Mitgliedstaaten keinesfalls ihrer Pflicht, etwaige staatliche 
Beihilfen gemäß Artikel 108 AEUV bei der Kommission anzumelden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:  

Artikel 1  
Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans 

Die Bewertung des aktualisierten RRP Bulgariens auf der Grundlage der in Artikel 19 
Absatz 3 der Verordnung (EU) 2021/241 genannten Kriterien wird gebilligt.  

Artikel 2  
Änderungen 

Der Durchführungsbeschluss des Rates vom 4. Mai 2022 zur Billigung der Bewertung des 
Aufbau- und Resilienzplans Bulgariens wird wie folgt geändert:  

Der Anhang erhält die Fassung des Anhangs dieses Beschlusses. 

 
6 Verordnung (EU) 2021/1755 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 2021 zur 

Einrichtung der Reserve für die Anpassung an den Brexit (ABl. L 357 vom 8.10.2021, S. 1, 
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj). 
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Artikel 3  
Adressat 

Dieser Beschluss ist an die Republik Bulgarien gerichtet. 

Geschehen zu Brüssel am  

 Im Namen des Rates 
 Der Präsident/Die Präsidentin 
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ANHANG 

ABSCHNITT 1: REFORMEN UND INVESTITIONEN IM RAHMEN DES AUFBAU- UND 
RESILIENZPLANS 

1. Abbau von Reformen und Investitionen 

A. KOMPONENTE 1: BILDUNG UND QUALIFIKATIONEN  

Diese Komponente des bulgarischen Aufbau- und Resilienzplans zielt darauf ab, die Qualität und 
Wirksamkeit der Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung zu verbessern. Es umfasst 
zwei Reformen und vier Investitionen in den folgenden Bereichen:  

- Zugang zu Bildung: Bau und Renovierung von Bildungsinfrastrukturen und Jugendzentren 
im gesamten Gebiet, Einführung von Fernunterricht und hybriden Formen des Lernens 
sowie schrittweise Eingliederung von Vierjährigen in das Bildungssystem;  

- Entwicklung digitaler Kompetenzen und Förderung der MINT-Fächer (Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und Technik) an bulgarischen Schulen: Aktualisierung der 
Lehrpläne und Bau von MINT-Zentren, einschließlich Schullabors; 

- Relevanz von Kompetenzen und Erwachsenenbildung: Reform der rechtlichen 
Rahmenbedingungen für die Hochschulbildung und die berufliche Aus- und Weiterbildung.  

Die Komponente trägt zur Bewältigung der Herausforderungen bei, die in den länderspezifischen 
Empfehlungen zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit durch Verbesserung der 
Kompetenzen, einschließlich digitaler Kompetenzen, zur Verbesserung des gleichberechtigten 
Zugangs und zur Steigerung der Qualität, der Arbeitsmarktrelevanz und der Inklusivität der 
allgemeinen und beruflichen Bildung (länderspezifische Empfehlungen 4 von 2019 und 2 von 
2020) ermittelt wurden. 

Es wird davon ausgegangen, dass keine Maßnahme in dieser Komponente die Umweltziele im 
Sinne von Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 erheblich beeinträchtigt, wobei die 
Beschreibung der Maßnahmen und der Risikominderungsschritte, die im Aufbau- und 
Resilienzplan im Einklang mit den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes 
der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) festgelegt sind, berücksichtigt 
wird. 

 

A.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 

Unterstützung 

Reform 1 (C1.R1): Reform der Vorschul- und Schulbildung sowie der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung 

Ziel dieser Reform ist es, die Qualität der allgemeinen und beruflichen Bildung und den Zugang 
dazu zu verbessern.  
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Die Reform besteht darin, dass ein oder mehrere Rechtsakte über die Vorschul- und Schulbildung 
sowie die berufliche Aus- und Weiterbildung in Kraft treten.  

 

Reform 2 (C1.R2): Hochschulreform  

Ziel der Reform ist es, die Wirksamkeit der Hochschulbildung im gesamten Hoheitsgebiet 
Bulgariens zu verbessern.  

Bestandteile dieser Reform:  

1. das Inkrafttreten der Änderungen des Hochschulgesetzes. Die Änderungen umfassen die 
Einführung einer Gebührenbefreiung für Studierende, die einen Praktikumsvertrag mit 
einem Arbeitgeber unterzeichnen; neue Programme für Sektoren, in denen ein 
Arbeitskräftemangel zu erwarten ist; sowie ein aktualisiertes System für die 
Akkreditierung von Hochschuleinrichtungen; 

2. die Annahme der nationalen Karte der Hochschulbildung, die eine Analyse des Angebots 
an Hochschulbildung und der im gesamten Hoheitsgebiet verfügbaren Ressourcen enthält; 

3. die Annahme eines Aktionsplans mit Maßnahmen zur Umsetzung der Empfehlungen der 
Strategie für die Entwicklung der Hochschulbildung in der Republik Bulgarien 2021-2030. 
In der Strategie werden zentrale Ziele festgelegt und Empfehlungen ausgesprochen, um 
den Zugang zu einer hochwertigen Hochschulbildung zu fördern, die Arbeitsmarktrelevanz 
der Hochschulbildung zu erhöhen und die Forschung zu fördern, unter anderem durch den 
Aufbau internationaler Forschungsnetze. 

Die Umsetzung der Reform soll bis 31. Dezember 2022 abgeschlossen sein. 

Investition 1 (C1.I1): MINT-Zentren und Innovation im Bildungswesen 

Ziel dieser Investition ist es, die Lehrmittel zu modernisieren und das Lernen in den Fächern 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) an bulgarischen Schulen zu 
verbessern.  

Die Investition besteht im Bau oder in der Modernisierung von MINT-Zentren oder ihrer 
Ausbildungseinrichtungen und MINT-Labors in Schulen.  

 

Investition 2 (C1.I2): Infrastrukturarbeiten in Bildungseinrichtungen 

Ziel dieser Investition ist die Modernisierung der Bildungsinfrastruktur.  

Die Investition umfasst den Bau oder die Renovierung von Kindergärten, Schulen, 
Berufsschulen, Schülerwohnheimen und Universitätscampussen. 

 

Investition 3 (C1.I3): Digitale Kompetenzen 

Ziel dieser Investition ist die Weiterbildung und Umschulung der Arbeitskräfte, wobei der 
Schwerpunkt auf digitalen Kompetenzen liegt.  
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Die Investition umfasst die Bereitstellung von Schulungen zu digitalen Kompetenzen, eine 
Plattform für E-Learning für Erwachsene sowie die Renovierung digitaler Clubs und die 
Bereitstellung von Ausrüstung für digitale Clubs.  

 

Investition 4 (C1.I4): Jugendzentren 

Ziel der Investition ist es, die soziale Inklusion zu unterstützen und jungen Menschen, 
einschließlich Roma und jungen Menschen aus anderen schutzbedürftigen Gruppen, 
Qualifizierungsmaßnahmen anzubieten.  

Die Investition umfasst den Bau oder die Renovierung von Jugendzentren und die Annahme 
eines oder mehrerer Rechtsakte über ein nationales Schwerpunktzentrum.  
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B. KOMPONENTE 2: FORSCHUNG UND INNOVATION, 

Die Forschungs- und Innovationskomponente des bulgarischen ARP enthält Maßnahmen, die 
darauf abzielen, die Innovationsleistung Bulgariens zu verbessern und damit sein 
Wirtschaftswachstum mittel- und langfristig anzukurbeln. Die Komponente umfasst eine 
Reform, die darauf abzielt, Forschung und Innovation als klare Priorität für die künftige 
Entwicklung des Landes hervorzuheben und nationale und EU-Ressourcen zu bündeln, um die 
derzeitige Fragmentierung des Ökosystems zu überwinden. Die wichtigsten Elemente der 
Reform sind: die Annahme eines Gesetzes über Forschung und Innovation und die Einrichtung 
des Rates für Innovation und Forschung. Die Komponente umfasst ferner Investitionen zur 
Förderung der Forschungs- und Innovationsleistung öffentlicher Forschungseinrichtungen und 
innovativer Unternehmen. Mit den Investitionen werden neue Finanzierungskanäle zur 
Unterstützung von Forschungs- und Innovationstätigkeiten geschaffen und die 
Innovationskapazität der bulgarischen Akademie der Wissenschaften verbessert.  
 
Die in der Komponente enthaltenen Maßnahmen tragen zur Umsetzung der länderspezifischen 
Empfehlung 3 von 2019 („Schwerpunkt der investitionsbezogenen Wirtschaftspolitik auf 
Forschung und Innovation“) und der länderspezifischen Empfehlung 3 von 2020 („Straffung und 
Beschleunigung der Verfahren zur wirksamen Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen 
und Selbstständiger“) bei. 
 
B.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung 
 
Reform 1 (C2.R1): Gemeinsame Politik für Forschung und Innovation 
 
Ziel dieser Reform ist es, die politische Koordinierung im Bereich Forschung und Innovation zu 
unterstützen.  
 
Diese Maßnahme besteht im Inkrafttreten eines oder mehrerer Rechtsakte über Forschung und 
Innovation. 
 
Investition 1 (C2.I1): Programm zur Förderung von Forschung und Innovation 
 
Ziel der Investition ist es, die Forschungs- und Innovationsleistung Bulgariens, den 
Technologietransfer und den Informationsaustausch zu unterstützen.  
 
Die Investition besteht in der finanziellen Unterstützung von Projekten kleiner und mittlerer 
Unternehmen und von Hochschul-/Forschungseinrichtungen sowie von Innovationsprogrammen 
von Hochschuleinrichtungen.  
 
Investition 2 (C2.I2): Investitionen in die bulgarische Akademie der Wissenschaften 
 
Ziel der Investition ist es, die Innovationskapazität der bulgarischen Akademie der 
Wissenschaften (BAS) zu fördern.  
 
Diese Investition umfasst die Modernisierung des BAS, Maßnahmen für das Gemeinsame 
Innovationszentrum und einen optischen Quantenschlüssel-Verteilungsweg.  
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C. KOMPONENTE 3: INTELLIGENTE INDUSTRIE 

Die Komponente „Intelligente Industrie“ des Aufbau- und Resilienzplans Bulgariens zielt darauf 
ab, günstige Bedingungen und Anreize für private Investitionen in Bulgarien zu schaffen. Die 
Komponente zielt insbesondere darauf ab, industrielle Investitionen anzuziehen und industrielle 
Ökosysteme zu entwickeln sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Unternehmen 
mit mittlerer Kapitalisierung (Midcap-Unternehmen) bei der Modernisierung ihrer Technologie 
und beim Übergang zu grünen, kreislauforientierten und digitalen Geschäftspraktiken zu 
unterstützen.  

Die in der Komponente enthaltenen Maßnahmen tragen zur Umsetzung der länderspezifischen 
Empfehlung 3 von 2019 („Schwerpunkt der investitionsbezogenen Wirtschaftspolitik auf 
Forschung und Innovation [...] und Verbesserung des Unternehmensumfelds“) und der 
länderspezifischen Empfehlung 3 von 2020 („Schlankung und Beschleunigung der Verfahren zur 
wirksamen Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen und Selbstständiger, auch unter 
Gewährleistung ihres kontinuierlichen Zugangs zu Finanzmitteln und flexibler 
Zahlungsregelungen“) bei.  

Es wird davon ausgegangen, dass keine Maßnahme in dieser Komponente die Umweltziele im 
Sinne von Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 erheblich beeinträchtigt, wobei die 
Beschreibung der Maßnahmen und der Risikominderungsschritte, die im Aufbau- und 
Resilienzplan im Einklang mit den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes 
der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) festgelegt sind, berücksichtigt 
wird.  

 

C.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 

Unterstützung 

Reform 1 (C3.R1): Rechtsrahmen zur Anziehung von Industrieinvestitionen und zur 
Entwicklung industrieller Ökosysteme 

Ziel der Reform ist es, günstige Bedingungen für Unternehmer, Investoren und 
Forschungseinrichtungen in Industrieparks zu schaffen, indem ein Rahmen für die Entwicklung 
industrieller Ökosysteme geschaffen wird. 

Dies soll durch das Inkrafttreten des Gesetzes über Industrieparks erreicht werden, das mögliche 
staatliche Beihilfen und Anreize zur Anziehung von Investitionen in Industrieparks regelt; eine 
Verringerung der für Industrieinvestitionen erforderlichen Verfahren vorsehen; und 
Mindeststandards für Investitionen in Industrieparks festzulegen, um staatliche Unterstützung zu 
erhalten. 

Die Umsetzung dieser Reform muss bis zum 31. März 2021 abgeschlossen sein.  

 

Investition 1 (C3.I1): Programm für Industrieparks und -gebiete („AttractInvestBG“)  

Ziel dieser Investition ist es, günstige Bedingungen für Investoren in Industrieparks oder -gebiete 
zu schaffen.  
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Bei der Investition handelt es sich um eine Zuschussregelung für die Bereitstellung von 
Infrastruktur in Industrieparks oder -gebieten.  

 

Investition 2 (C3.I2): Programm für den wirtschaftlichen Wandel  

Ziel des Programms für den wirtschaftlichen Wandel ist es, Innovation und Wachstum 
bulgarischer Unternehmen zu unterstützen, insbesondere durch die Förderung ihres ökologischen 
und digitalen Wandels.  

Mit dem Programm werden bulgarische kleine und mittlere Unternehmen und Midcap-
Unternehmen durch Finanzierungsinstrumente und Zuschüsse unterstützt. Das Programm besteht 
aus drei Fonds:  

 

Fonds 1 – Wachstum und Innovation;  

Fonds 2 – Grüner Wandel und Kreislaufwirtschaft;  

Fonds 3 – Klimaneutralität und digitaler Wandel. 

 

Der Fonds 1 setzt sich aus folgenden Instrumenten zusammen:  

o Investition 2.1.a – Garantieinstrument für Wachstum  

Das Garantieinstrument wird als Beitrag zu InvestEU mit dem Europäischen Investitionsfonds 
(EIF) als Durchführungspartner durchgeführt. Durch die Bereitstellung einer Portfoliogarantie 
zielt das Instrument darauf ab, die Herausforderungen zu verringern, mit denen Unternehmen 
konfrontiert sind, wenn es darum geht, Kreditfinanzierungen zu erhalten, um sich rasch von der 
COVID-19-Krise zu erholen und Möglichkeiten für die Expansion von Unternehmen zu 
schaffen, um Wachstum und nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Das Garantieinstrument 
richtet sich an KMU und kleine Unternehmen mittlerer Kapitalisierung und deckt verschiedene 
Finanzprodukte ab, darunter Betriebsmittelfonds, revolvierende Kreditlinien, Investitionskredite 
und Leasing. 

Um sicherzustellen, dass die Investition den Technischen Leitlinien für die Anwendung des 
Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) entspricht, muss 
die Beitragsvereinbarung zwischen der Europäischen Kommission und der bulgarischen 
Regierung  

- die Anwendung der technischen Leitlinien der Kommission für die 
Nachhaltigkeitsprüfung für den Fonds „InvestEU“ zu verlangen; und  

- Ausschluss der folgenden Tätigkeiten und Vermögenswerte von der Förderfähigkeit: I) 
Tätigkeiten und Vermögenswerte im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen, 
einschließlich nachgelagerter Nutzung 1 ; II) Tätigkeiten und Vermögenswerte im 

 
1 Ausgenommen Projekte im Bereich der Strom- und/oder Wärmeerzeugung sowie der damit verbundenen Fernleitungs- 
und Verteilungsinfrastruktur, bei denen Erdgas genutzt wird und die die Bedingungen in Anhang III der Technischen 
Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) 
erfüllen. 
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Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EHS), mit denen prognostizierte 
Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht unter den einschlägigen Benchmarks 
liegen2.  

Die Durchführung dieser Investition muss bis zum 30. Juni 2026 abgeschlossen sein, wenn der 
InvestEU-Investitionsausschuss Finanzierungen oder Investitionen in Höhe von 100 % des 
Gesamtbetrags der angestrebten Finanzierungen oder Investitionen genehmigt. 

o Investition 2.1.b – Eigenkapitalinstrumente für Wachstum  

Ziel dieser Maßnahme ist es, die langfristigen negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der 
COVID-19-Krise auf bulgarische Unternehmen abzufedern. Beteiligungskapital-
Wachstumsinstrumente wie Risikokapitalfonds, Wachstumsfonds, Mezzanine-Fonds, 
Tilgungsfonds und private Kreditfonds werden KMU und Midcap-Unternehmen zur Verfügung 
gestellt. 

Die Eigenkapitalinstrumente werden vom EIF als Finanzpartner (Durchführungspartner) durch 
eine Direktvergabe an den EIF im Rahmen einer speziellen ARF-Finanzierungsvereinbarung 
umgesetzt, die zwischen der Republik Bulgarien und dem EIF für die Verwaltung der aus der 
ARF unterstützten Eigenkapitalmaßnahmen zu unterzeichnen ist.  

Für Unternehmensfinanzierungsinstrumente mit allgemeinem Verwendungszweck muss die 
Anlagepolitik 

- von den Leitungsgremien des Finanzinstruments angenommen werden; 
- mit den Leitlinien der Kommission vom 22. Januar 2021 (SWD(2021) 12 final) in Bezug 

auf Finanzierungsinstrumente im Einklang stehen; 
- Aufnahme von Auswahlkriterien, um die Einhaltung der Technischen Leitlinien für die 

Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
(2021/C58/01) bei unterstützten Transaktionen im Rahmen dieser Maßnahme 
sicherzustellen  
o durch den Einsatz von Nachhaltigkeitsprüfungen;  
o indem sie vorschreiben, dass Begünstigte, die im vorangegangenen Geschäftsjahr 

mehr als 50 % ihrer direkten Einnahmen aus Tätigkeiten oder Vermögenswerten auf 
der folgenden Liste von Tätigkeiten erzielt haben, Pläne für den ökologischen 
Wandel annehmen und veröffentlichen müssen: I) Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit fossilen Brennstoffen, einschließlich nachgelagerter Verwendung 3 ; II) 
Tätigkeiten im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EHS), mit denen 
prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht unter den 
einschlägigen Benchmarks liegen 4 ; und iii) Tätigkeiten im Zusammenhang mit 

 
2  Erreicht die geförderte Tätigkeit projizierte Treibhausgasemissionen, die nicht wesentlich niedriger sind als die 
entsprechenden Referenzwerte, sind die Gründe dafür anzugeben, warum dies nicht möglich ist. Die Richtwerte für die 
kostenlose Zuteilung von Zertifikaten für Tätigkeiten, die unter das Emissionshandelssystem fallen, sind in der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission festgelegt. 
3 Ausgenommen Projekte im Bereich der Strom- und/oder Wärmeerzeugung sowie der damit verbundenen Fernleitungs- 
und Verteilungsinfrastruktur, bei denen Erdgas genutzt wird und die die Bedingungen in Anhang III der Technischen 
Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) 
erfüllen. 
4  Erreicht die geförderte Tätigkeit projizierte Treibhausgasemissionen, die nicht wesentlich niedriger sind als die 
entsprechenden Referenzwerte, sind die Gründe dafür anzugeben, warum dies nicht möglich ist. Die Richtwerte für die 
kostenlose Zuteilung von Zertifikaten für Tätigkeiten, die unter das Emissionshandelssystem fallen, sind in der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission festgelegt. 
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Abfalldeponien, Verbrennungsanlagen5 und Anlagen zur mechanisch-biologischen 
Behandlung6. Diese Anforderung könnte beispielsweise umgesetzt werden, indem 
auf die neuen eingeschränkten Sektoren des EIF (Nicht-Infra-Eigenkapitalfonds – 
Rahmen für die Anpassung an das Übereinkommen von Paris) zurückgegriffen wird, 
die durch bestimmte zusätzliche Beschränkungen für EHS-Sektoren und bestimmte 
Verkehrstätigkeiten angepasst werden; und 

o indem vorgeschrieben wird, dass der EIF bei allen Transaktionen, einschließlich der 
von der Nachhaltigkeitsprüfung ausgenommenen Transaktionen, die Einhaltung der 
einschlägigen Umweltvorschriften der EU und der Mitgliedstaaten durch den 
Begünstigten überprüft. 

Die Durchführung dieser Investition muss bis zum 30. Juni 2026 abgeschlossen sein 
(Genehmigung von Vorhaben durch den zuständigen Investitionsausschuss in Höhe von 100 % 
des Gesamtbetrags der für Eigenkapitalinstrumente für Wachstum bereitgestellten 
Finanzierung). 

o Investition 2.1.c – Zuschussprogramm für die technologische Modernisierung 

Ziel der Investition ist es, KMU Zuschüsse für die technologische Modernisierung zu gewähren. 

Die Investition besteht aus einem Zuschussprogramm für die Durchführung von Projekten durch 
KMU.  

o Investition 2.1.d – Zuschussprogramm für Informations- und 
Kommunikationstechnologie und Cybersicherheit in kleinen und mittleren 
Unternehmen 

Ziel der Investition ist es, KMU Zuschüsse für die Digitalisierung zu gewähren. 

Die Investition besteht aus einem Zuschussprogramm für die Durchführung von Projekten durch 
KMU.  

o Investition 2.1.e – Innovationspool (Eigenkapitalinstrumente für Innovation)  

Die Investition besteht in der Einrichtung eines Fonds zur Umsetzung von 
Eigenkapitalinstrumenten für Innovationen mit dem Ziel, die Innovationskapazität von 
Unternehmen zu erhöhen, ihre Produktivitätssteigerungen zu beschleunigen und den Übergang 
zu einer wissensbasierten Wirtschaft zu vollziehen. Die Eigenkapitalinstrumente umfassen 
Risikokapitalfonds, Technologietransferfonds, Startkapitalfonds und Fonds mit sozialer 
Wirkung. 

Die Eigenkapitalinstrumente werden vom EIF als Finanzpartner (Durchführungspartner) durch 
eine Direktvergabe an den EIF im Rahmen einer speziellen ARF-Finanzierungsvereinbarung 

 
5  Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in Anlagen, die ausschließlich der 
Behandlung nicht rezyklierbarer gefährlicher Abfälle dienen, und für bestehende Anlagen, wenn die Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz, der Abscheidung von Abgasen zur Lagerung oder 
Verwendung oder der Rückgewinnung von Materialien aus Verbrennungsasche dienen, sofern diese Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der Abfallbehandlungskapazitäten der Anlagen oder zu einer 
Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden. 
6 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in bestehenden Anlagen zur mechanisch-
biologischen Behandlung, bei denen die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz 
oder der Nachrüstung von getrennten Abfällen zur Kompostierung von Bioabfällen und der anaeroben Vergärung von 
Bioabfällen dienen, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der 
Abfallaufbereitungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die 
Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden. 
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umgesetzt, die zwischen der Republik Bulgarien und dem EIF für die Verwaltung der aus der 
ARF unterstützten Eigenkapitalmaßnahmen zu unterzeichnen ist.  

Für Unternehmensfinanzierungsinstrumente mit allgemeinem Verwendungszweck muss die 
Anlagepolitik 

- von den Leitungsgremien des Finanzinstruments angenommen werden; 
- mit den Leitlinien der Kommission vom 22. Januar 2021 (SWD(2021) 12 final) in 

Bezug auf Finanzierungsinstrumente im Einklang stehen; 
- Aufnahme von Auswahlkriterien, um die Einhaltung der Technischen Leitlinien für die 

Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
(2021/C58/01) bei unterstützten Transaktionen im Rahmen dieser Maßnahme 
sicherzustellen  
o durch den Einsatz von Nachhaltigkeitsprüfungen;  

o indem sie vorschreiben, dass Begünstigte, die im vorangegangenen Geschäftsjahr 
mehr als 50 % ihrer direkten Einnahmen aus Tätigkeiten oder Vermögenswerten auf 
der folgenden Liste von Tätigkeiten erzielt haben, Pläne für den ökologischen 
Wandel annehmen und veröffentlichen müssen: I) Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit fossilen Brennstoffen, einschließlich nachgelagerter Verwendung 7 ; II) 
Tätigkeiten im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EHS), mit denen 
prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht unter den 
einschlägigen Benchmarks liegen 8 ; und iii) Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
Abfalldeponien, Verbrennungsanlagen9 und Anlagen zur mechanisch-biologischen 
Behandlung10. Diese Anforderung könnte beispielsweise umgesetzt werden, indem 
auf die neuen eingeschränkten Sektoren des EIF (Nicht-Infra-Eigenkapitalfonds – 
Rahmen für die Anpassung an das Übereinkommen von Paris) zurückgegriffen wird, 
die durch bestimmte zusätzliche Beschränkungen für EHS-Sektoren und bestimmte 
Verkehrstätigkeiten angepasst werden; und  

o indem vorgeschrieben wird, dass der EIF bei allen Transaktionen, einschließlich der 
von der Nachhaltigkeitsprüfung ausgenommenen Transaktionen, die Einhaltung der 
einschlägigen Umweltvorschriften der EU und der Mitgliedstaaten durch den 
Begünstigten überprüft. 

 
7 Ausgenommen Projekte im Bereich der Strom- und/oder Wärmeerzeugung sowie der damit verbundenen Fernleitungs- 
und Verteilungsinfrastruktur, bei denen Erdgas genutzt wird und die die Bedingungen in Anhang III der Technischen 
Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) 
erfüllen. 
8  Erreicht die geförderte Tätigkeit projizierte Treibhausgasemissionen, die nicht wesentlich niedriger sind als die 
entsprechenden Referenzwerte, sind die Gründe dafür anzugeben, warum dies nicht möglich ist. Die Richtwerte für die 
kostenlose Zuteilung von Zertifikaten für Tätigkeiten, die unter das Emissionshandelssystem fallen, sind in der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission festgelegt. 
9  Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in Anlagen, die ausschließlich der 
Behandlung nicht rezyklierbarer gefährlicher Abfälle dienen, und für bestehende Anlagen, wenn die Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz, der Abscheidung von Abgasen zur Lagerung oder 
Verwendung oder der Rückgewinnung von Materialien aus Verbrennungsasche dienen, sofern diese Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der Abfallbehandlungskapazitäten der Anlagen oder zu einer 
Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden. 
10 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in bestehenden Anlagen zur mechanisch-
biologischen Behandlung, bei denen die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz 
oder der Nachrüstung von getrennten Abfällen zur Kompostierung von Bioabfällen und der anaeroben Vergärung von 
Bioabfällen dienen, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der 
Abfallaufbereitungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die 
Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden. 
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Die Durchführung dieser Investition muss bis zum 30. Juni 2026 abgeschlossen sein 
(Genehmigung von Vorhaben durch den zuständigen Investitionsausschuss in Höhe von 100 % 
des Gesamtbetrags der für Eigenkapitalinstrumente für Innovation bereitgestellten 
Finanzierung). 

Der Fonds 2 setzt sich aus folgenden Instrumenten zusammen: 

o Investition 2.2.a – Zuschussregelung für Investitionen in erneuerbare Energiequellen 
zur Eigennutzung mit lokalen Speicheranlagen  

Ziel dieser Investition ist es, KMU, kleinen Midcap-Unternehmen und Midcap-Unternehmen 
Zuschüsse für Investitionen in erneuerbare Energiequellen und lokale Speicheranlagen zu 
gewähren.  

Die Investition besteht aus einem Zuschussprogramm für die Durchführung von Projekten im 
Zusammenhang mit Energiespeicheranlagen.  

o Investition 2.2.b – Garantieinstrument für Energieeffizienz und erneuerbare Energien 

Das Garantieinstrument wird als Beitrag zu InvestEU mit dem EIF als Durchführungspartner 
umgesetzt. Mit dem Instrument sollen die Herausforderungen Bulgariens bei der Unterstützung 
von Investitionen in Energieeffizienz und erneuerbare Energien angegangen werden. Das 
Garantieinstrument richtet sich an KMU, kleine Midcap-Unternehmen und Einzelpersonen. Sie 
soll ein breites Spektrum von Finanzprodukten abdecken (z. B. Betriebsfonds, einschließlich 
revolvierender Kreditlinien, Investitionskredite, Leasing). Die zu unterstützenden Sektoren 
müssen mit der Verordnung (EU) 2021/241 und den Förderkriterien von InvestEU im Einklang 
stehen und werden nach einer detaillierten Marktbewertung festgelegt. 

Um sicherzustellen, dass die Teilinvestition den Technischen Leitlinien für die Anwendung des 
Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) entspricht, muss 
die Beitragsvereinbarung zwischen der Europäischen Kommission und der bulgarischen 
Regierung  

- die Anwendung der technischen Leitlinien der Kommission für die 
Nachhaltigkeitsprüfung für den Fonds „InvestEU“ zu verlangen; und  

- Ausschluss der folgenden Tätigkeiten und Vermögenswerte von der Förderfähigkeit: I) 
Tätigkeiten und Vermögenswerte im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen, 
einschließlich nachgelagerter Nutzung 11 ; II) Tätigkeiten und Vermögenswerte im 
Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EHS), mit denen prognostizierte 
Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht unter den einschlägigen Benchmarks 
liegen12. 

 
11 Ausgenommen Projekte im Bereich der Strom- und/oder Wärmeerzeugung sowie der damit verbundenen Fernleitungs- 
und Verteilungsinfrastruktur, bei denen Erdgas genutzt wird und die die Bedingungen in Anhang III der Technischen 
Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) 
erfüllen. 
12  Erreicht die geförderte Tätigkeit projizierte Treibhausgasemissionen, die nicht wesentlich niedriger sind als die 
entsprechenden Referenzwerte, sind die Gründe dafür anzugeben, warum dies nicht möglich ist. Die Richtwerte für die 
kostenlose Zuteilung von Zertifikaten für Tätigkeiten, die unter das Emissionshandelssystem fallen, sind in der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission festgelegt. 
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Die Durchführung dieser Investition muss bis zum 30. Juni 2025 abgeschlossen sein, wenn der 
InvestEU-Investitionsausschuss Finanzierungen oder Investitionen in Höhe von 100 % des 
Gesamtbetrags der angestrebten Finanzierungen oder Investitionen genehmigt.  

o Investition 2.2.c – Zuschussregelung zur Unterstützung von Unternehmen beim 
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft 

Ziel dieser Investition ist es, KMU und Großunternehmen im NACE-Sektor C Zuschüsse für die 
Einführung von Produktionsmethoden der Kreislaufwirtschaft zu gewähren.  

Die Investition besteht aus einem Zuschussprogramm für Projekte im Bereich der 
Kreislaufwirtschaft.  

Der Fonds 3 setzt sich aus folgendem Instrument zusammen: 

o Investition 2.3.a – Eigenkapitalinstrumente für Investitionen in Klimaneutralität und 
digitalen Wandel 

Die Instrumente zielen darauf ab, in Vermögenswerte zu investieren, die zur Klimaneutralität 
beitragen und den ökologischen und digitalen Wandel in vorrangigen Sektoren in Bulgarien 
beschleunigen. Dies erfolgt durch die Unterstützung der Schaffung von Infrastrukturanlagen 
(erneuerbare Energien, Biomasse, Speicherung, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, 
Wasserstoff), digitaler Infrastruktur (IKT, optische Infrastruktur, Rechenzentren, 5G), 
Stadterneuerung, Energieeffizienz und sozialer Infrastruktur.  

Die Eigenkapitalinstrumente werden vom Europäischen Investitionsfonds (EIF) als 
Finanzpartner (Durchführungspartner) durch eine Direktvergabe an den EIF im Rahmen einer 
speziellen ARF-Finanzierungsvereinbarung umgesetzt, die zwischen der Republik Bulgarien und 
dem EIF für die aus der ARF unterstützte Eigenkapitalmaßnahme zu unterzeichnen ist.  

Für Unternehmensfinanzierungsinstrumente mit allgemeinem Verwendungszweck muss die 
Anlagepolitik 

- von den Leitungsgremien des Finanzinstruments angenommen werden; 
- mit den Leitlinien der Kommission vom 22. Januar 2021 (SWD(2021) 12 final) in Bezug 

auf Finanzierungsinstrumente im Einklang stehen; 
- Auswahlkriterien aufzunehmen, um die Einhaltung der Technischen Leitlinien für die 

Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
(2021/C58/01) bei unterstützten Transaktionen im Rahmen dieser Maßnahme durch den 
Einsatz von Nachhaltigkeitsprüfungen sicherzustellen;  

- vorschreiben, dass Begünstigte, die im vorangegangenen Geschäftsjahr mehr als 50 % 
ihrer direkten Einnahmen aus Tätigkeiten oder Vermögenswerten auf der folgenden 
Liste von Tätigkeiten erzielt haben, Pläne für den ökologischen Wandel annehmen und 
veröffentlichen: I) Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen, 
einschließlich nachgelagerter Verwendung 13 ; II) Tätigkeiten im Rahmen des EU-
Emissionshandelssystems (EHS), mit denen prognostizierte Treibhausgasemissionen 

 
13 Ausgenommen Projekte im Bereich der Strom- und/oder Wärmeerzeugung sowie der damit verbundenen Fernleitungs- 
und Verteilungsinfrastruktur, bei denen Erdgas genutzt wird und die die Bedingungen in Anhang III der Technischen 
Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) 
erfüllen. 
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erreicht werden, die nicht unter den einschlägigen Benchmarks liegen 14 ; und iii) 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit Abfalldeponien, Verbrennungsanlagen 15  und 
Anlagen zur mechanisch-biologischen Behandlung 16 . Diese Anforderung könnte 
beispielsweise umgesetzt werden, indem auf die neuen eingeschränkten Sektoren des 
EIF (Nicht-Infra-Eigenkapitalfonds – Rahmen für die Anpassung an das 
Übereinkommen von Paris) zurückgegriffen wird, die durch bestimmte zusätzliche 
Beschränkungen für EHS-Sektoren und bestimmte Verkehrstätigkeiten angepasst 
werden; und  

- Die Überprüfung der Einhaltung der einschlägigen EU- und nationalen 
Umweltvorschriften durch den Begünstigten durch den EIF für alle Transaktionen 
vorschreiben, einschließlich derjenigen, die von der Nachhaltigkeitsprüfung 
ausgenommen sind. 

Die Durchführung dieser Investition muss bis zum 30. Juni 2026 abgeschlossen sein 
(Genehmigung von Vorhaben durch den zuständigen Investitionsausschuss in Höhe von 100 % 
des Gesamtbetrags der Finanzierung von Eigenkapitalinstrumenten für Investitionen in die 
Klimaneutralität und den digitalen Wandel). 

  

 
14  Erreicht die geförderte Tätigkeit projizierte Treibhausgasemissionen, die nicht wesentlich niedriger sind als die 
entsprechenden Referenzwerte, sind die Gründe dafür anzugeben, warum dies nicht möglich ist. Die Richtwerte für die 
kostenlose Zuteilung von Zertifikaten für Tätigkeiten, die unter das Emissionshandelssystem fallen, sind in der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission festgelegt. 
15  Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in Anlagen, die ausschließlich der 
Behandlung nicht rezyklierbarer gefährlicher Abfälle dienen, und für bestehende Anlagen, wenn die Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz, der Abscheidung von Abgasen zur Lagerung oder 
Verwendung oder der Rückgewinnung von Materialien aus Verbrennungsasche dienen, sofern diese Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der Abfallbehandlungskapazitäten der Anlagen oder zu einer 
Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden. 
16 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in bestehenden Anlagen zur mechanisch-
biologischen Behandlung, bei denen die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz 
oder der Nachrüstung von getrennten Abfällen zur Kompostierung von Bioabfällen und der anaeroben Vergärung von 
Bioabfällen dienen, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der 
Abfallaufbereitungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die 
Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden. 
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D. KOMPONENTE 4: KOHLENSTOFFARME WIRTSCHAFT 

Mit dieser Komponente des Aufbau- und Resilienzplans Bulgariens wird die Herausforderung 
der Dekarbonisierung des Energiesektors angegangen. Die bulgarische Wirtschaft ist die 
ressourcen- und CO2-intensivste in der EU. Die Intensität der Treibhausgasemissionen ist mehr 
als viermal so hoch wie der EU-Durchschnitt. Der Energiesektor ist der größte Verursacher von 
Treibhausgasemissionen in Bulgarien, auf den mehr als 70 % der Gesamtemissionen des Landes 
entfallen.  

Ziel der Komponente ist die Dekarbonisierung der Wirtschaft durch einen starken Anstieg der 
Nutzung erneuerbarer Energien und der Energieeinsparungen, Investitionen in intelligente Netze, 
Verbindungsleitungen und Speicherinfrastrukturen, Marktreformen und eine bessere 
Governance des Energiesektors. Die Komponente zielt insbesondere darauf ab, die 
Dekarbonisierung des Energiesektors zu beschleunigen, indem die Kohlendioxidemissionen aus 
Braunkohle- und Kohlekraftwerken gesenkt werden und der Einsatz erneuerbarer und 
alternativer Energiequellen erleichtert wird. Sie zielt auch darauf ab, sowohl den Primär- als auch 
den Endenergieverbrauch durch die Renovierung des nationalen Bestands an öffentlichen und 
privaten Wohn- und Nichtwohngebäuden zu verringern. Maßnahmen zur Flexibilität und 
Digitalisierung des Stromnetzes und zum Ausbau der grenzüberschreitenden 
Verbindungskapazitäten mit den benachbarten Mitgliedstaaten sollen die Marktintegration 
verbessern. Die Komponente zielt auch darauf ab, durch eine schrittweise Deregulierung der 
Strompreise bis 2025 einen wettbewerbsfähigen Großhandelsmarkt zu schaffen. Die 
Komponente umfasst Maßnahmen zur Verbesserung der Corporate Governance staatseigener 
Unternehmen im Energiesektor. 

Mit diesen Investitionen und Reformen wird die Umsetzung der länderspezifischen 
Empfehlungen Bulgariens aus den Jahren 2019 und 2020 unterstützt, wonach der Schwerpunkt 
der investitionsbezogenen Wirtschaftspolitik auf [...] Energieinfrastruktur und Energieeffizienz“ 
(länderspezifische Empfehlung 3, 2019) und der Schwerpunkt auf „Investitionen in den 
ökologischen und digitalen Wandel, insbesondere in saubere und effiziente Energieerzeugung 
und -nutzung, Umweltinfrastruktur [...], als Beitrag zu einer schrittweisen Dekarbonisierung der 
Wirtschaft, auch in den Kohleregionen“ (länderspezifische Empfehlung 3, 2020) gelegt werden 
soll. 

Unter Berücksichtigung der Beschreibung der Maßnahmen und der Abhilfemaßnahmen, die im 
Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit den Technischen Leitlinien für die Anwendung des 
Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) festgelegt sind, 
ist bei keiner Maßnahme dieser Komponente eine erhebliche Beeinträchtigung der Umweltziele 
im Sinne des Artikels 17 der Verordnung (EU) 2020/852 zu erwarten. 

 

D.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 

Unterstützung 

Reform 1 (C4.R1): Einrichtung eines Nationalen Fonds für die Dekarbonisierung  

Ziel dieser Reform ist die Einrichtung des Nationalen Fonds für die Dekarbonisierung.  
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Die Maßnahme besteht aus einer Bewertung des nationalen Rechtsrahmens für die 
Energieeffizienz und dem Inkrafttreten des Rechtsakts/der Rechtsakte zur Einrichtung des 
Nationalen Fonds für die Dekarbonisierung. 

 

Reform 2 (C4.R2): Erleichterung von Investitionen in Renovierungen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz von Wohngebäuden  

Ziel der Reform ist es, Hindernisse für Investitionen in die Energieeffizienz zu beseitigen, indem 
das Wohnungseigentumsverwaltungsgesetz geändert wird, um die Entscheidungsfindung der 
Eigentümer von Gebäuden mit mehreren Wohnungen zu erleichtern, die professionelle 
Verwaltung von Wohneigentum in Gebäuden mit mehreren Wohnungen zu regeln; und die 
Beantragung von Sammelkrediten bei verschiedenen Finanzinstituten zu erleichtern.  

Die Änderungen werden mit den damit zusammenhängenden Änderungen anderer primär- und 
sekundärrechtlicher Vorschriften koordiniert. Die Durchführung der Maßnahme dürfte zur 
Effizienz von Investitionen in die Energieeffizienz bei der Gebäuderenovierung beitragen. 

Die Umsetzung der Reform muss bis zum 30. September 2022 abgeschlossen sein. 

 

Reform 3 (C4.R3): Definition und Kriterien für „Energiearmut“ für Haushalte  

Ziel dieser Reform ist es, einen Beitrag zur Bekämpfung der Energiearmut und zum Schutz 
schutzbedürftiger Verbraucher zu leisten, indem eine Definition des Begriffs „Energiearmut“ 
und Kriterien für die Ermittlung von Energiearmut betroffener Haushalte und schutzbedürftiger 
Verbraucher in das Energiegesetz und das Sekundärrecht aufgenommen werden. Bei der Reform 
werden die in der Richtlinie (EU) 2019/944 aufgeführten Kriterien berücksichtigt: niedriges 
Einkommen, hohe Ausgaben des verfügbaren Einkommens für Energie und schlechte 
Energieeffizienz. 

Die Umsetzung der Reform soll bis 31. Dezember 2022 abgeschlossen sein. 

 

Investition 1 (C4.I1): Unterstützung für die Renovierung des Gebäudebestands  

Ziel der Maßnahme ist die Steigerung der Energieeffizienz des Gebäudebestands. 

Die Maßnahme umfasst drei Teilmaßnahmen für die energetische Sanierung von 
Wohngebäuden, öffentlichen Nichtwohngebäuden und Nichtwohngebäuden in den Bereichen 
verarbeitendes Gewerbe, Handel und Dienstleistungen.  

 

Investition 2 (C4.I2): Förderung erneuerbarer Energien für Haushalte  

Ziel der Maßnahme ist es, die Nutzung erneuerbarer Energien für den Endenergieverbrauch der 
Haushalte zu steigern. 

Die Maßnahme umfasst die Förderung von Solaranlagen für die Warmwasserbereitung für den 
häuslichen Gebrauch oder Photovoltaikanlagen.  
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Investition 3 (C4.I3): Förderung energieeffizienter Straßenbeleuchtungssysteme  

Ziel der Maßnahme ist es, die Energieeffizienz zu steigern und die Energiekosten für kommunale 
Beleuchtungssysteme zu senken.  

Die Maßnahme umfasst die Förderung energieeffizienter Straßenbeleuchtungssysteme.  

 

Reform 4 (C4.R4): Förderung von Projekten in den Bereichen Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien durch die Energierechnungen  

Ziel der Reform ist es, den Spielraum für die Durchführung von Maßnahmen und Projekten zur 
Verbesserung der Energieeffizienz vor dem Hintergrund begrenzter Finanzmittel zu erweitern. 

Die Maßnahme besteht im Inkrafttreten von Rechtsakten, die die Nutzung von Modellen von 
Energiedienstleistungsunternehmen (ESCO) zur Deckung der Finanzierung von Renovierungen 
zur Verbesserung der Energieeffizienz durch die Energierechnungen ermöglichen. Die 
Umsetzung der Reform soll bis 31. Dezember 2022 abgeschlossen sein. 

 

Reform 5 (C4.R5): Zentrale Anlaufstellen für Renovierungen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz 

Ziel der Reform ist es, den Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit der Renovierung zur 
Verbesserung der Energieeffizienz zu verringern. 

Die Maßnahme besteht in der Benennung zentraler Anlaufstellen für energetische 
Renovierungen im Land und der Einrichtung von sechs Pilot-zentralen.  

 

Reform 6 (C4.R6): Steigerung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen 

Ziel dieser Reform ist es, einen schnelleren Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Quellen zu unterstützen. 

Die Reform besteht in der Vereinfachung der Verfahren für die Installation und den Anschluss 
erneuerbarer Energiequellen. 

 

Reform 7 (C4.R7): Unterstützung der Wertschöpfungskette für grünen Wasserstoff  

Ziel dieser Reform ist es, die Wertschöpfungskette für grünen Wasserstoff zu unterstützen.  

Die Reform besteht im Inkrafttreten eines Rechtsakts/von Rechtsakten zur Wertschöpfungskette 
für grünen Wasserstoff.  

 
Investition 4 (C4.I4): Digitaler Wandel des Stromübertragungsnetzes  
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Ziel dieser Investition ist es, den Anteil erneuerbarer Energiequellen, die Flexibilität bei der 
Verwaltung und Überwachung des Elektrizitätssystems sowie die Nettokapazität der 
grenzüberschreitenden Übertragung an den Grenzen zu Mitgliedstaaten (d. h. Rumänien und 
Griechenland) zu erhöhen.  
 
Die Investition besteht aus einem Programm für den digitalen Wandel des Stromnetzbetreibers. 
 
Reform 8 (C4.R8): Liberalisierung des Strommarkts  

Ziel dieser Reform ist es, die Liberalisierung des Stromgroßhandelsmarkts abzuschließen und 
den Stromausgleichsmarkt zu verbessern. Diese Reform umfasst folgende Elemente: 

- Die Liberalisierung des Stromgroßhandelsmarkts durch das Inkrafttreten von 
Rechtsakten, mit denen die Rolle des öffentlichen Versorgers für die Natsionalna 
Elektricheska Kompania EAD (NEK) und die Quoten für den regulierten Markt 
abgeschafft werden. Sie verbietet auch langfristige Verträge, einschließlich 
Strombezugsverträge, oder ähnliche Maßnahmen, die denselben oder einen ähnlichen 
Zweck oder dieselbe oder eine ähnliche Wirkung haben, mit Ausnahme solcher, die 
Strom aus erneuerbaren Quellen betreffen oder an der Strombörse geschlossen werden. 
Die langfristigen Strombezugsverträge für Maritsa East 1 und Maritsa East 3, die 2024 
bzw. 2026 auslaufen, werden nicht verlängert und/oder kommen nicht in den Genuss 
neuer staatlicher Beihilfen. 

- Die Reform des Regelenergiemarkts durch das Inkrafttreten von Rechtsakten, mit denen 
sichergestellt wird, dass I) die Regelleistung wird zu Marktbedingungen erworben; II) 
der Preis der Regelarbeitsanbieter wird innerhalb von 30 Minuten nach der Intraday-
Marktschließung veröffentlicht; III) für Zeiträume ohne Aktivierung der Regelarbeit wird 
ein einziger Regelarbeitspreis eingeführt; IV) es wird ein 
Bilanzkreisabrechnungszeitintervall von 15 Minuten eingeführt; und v) es werden keine 
Preisobergrenzen für Regelenergie festgelegt. 

Die Marktkopplung auf dem Day-Ahead-Markt an der Grenze zu Rumänien und Griechenland 
auf dem Intraday-Markt wird bis zum 31. Dezember 2021 bzw. bis zum 31. Dezember 2022 
abgeschlossen. 

 

Reform 9 (C4.R9): Fahrplan zur Klimaneutralität  

Ziel der Reform ist es, einen aktualisierten strategischen Rahmen für die Dekarbonisierung der 
Wirtschaft zu schaffen. Die Reform umfasst die Einrichtung einer Kommission für die 
Energiewende, die Szenarien und Empfehlungen für einen Fahrplan zur Klimaneutralität 
ausarbeiten soll. Der Ministerrat erlässt einen Beschluss über einen Fahrplan zur 
Klimaneutralität. Die Kommission für die Energiewende wird auf Sachverständigenebene unter 
umfassender Einbeziehung der Interessenträger eingesetzt, um Fachwissen, Unabhängigkeit und 
Pluralismus sicherzustellen. Die Kommission bewertet verschiedene Szenarien für den Kohle-
/Braunkohlenausstieg, einschließlich eines beschleunigten Ausstiegs. Der Szenariobericht und 
die Empfehlungen werden veröffentlicht. Die entwickelten Szenarien und Empfehlungen 
umfassen Schritte, um den Ausstieg aus Kohle/Braunkohle bis spätestens 2038 abzuschließen. 
Die Umsetzung der Reform muss bis zum 30. September 2022 abgeschlossen sein.  

Reform 10 (C4.R10): Dekarbonisierung des Energiesektors 
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Ziel dieser Reform ist die Verringerung der mit der Stromerzeugung verbundenen 
Kohlendioxidemissionen.  
 
Die Reform umfasst Folgendes: i) ein Ziel für die Verringerung der mit der Stromerzeugung 
verbundenen CO2-Emissionen und ii) das Inkrafttreten eines Rechtsakts/von Rechtsakten zur 
Dekarbonisierung, einschließlich einer regulatorischen Obergrenze für CO2-Emissionen aus 
bestehenden Braunkohle- und Kohlekraftwerken. 
 
Investition 7 (C4.I7): Verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien aus geothermischen Quellen 

Ziel der Investition ist es, die Erzeugung erneuerbarer Energie aus geothermischen Quellen zu 
fördern.  
 
Die Investition besteht aus dem Inkrafttreten eines überarbeiteten Rechtsrahmens für 
geothermische Energie und einem geothermischen Instrument, das online zugänglich ist. 
 
Investition 8 (C4.I8): Nationale Infrastruktur für die Stromspeicherung (RESTORE) 

Ziel der Investition ist die Unterstützung von Stromspeicheranlagen.  
 
Die Investition besteht in der Errichtung von Stromspeicheranlagen.  
 

Reform 11 (C4.R11). Verbesserung der Unternehmensführung staatseigener Unternehmen im 
Energiesektor 

Ziel der Reform ist es, die Transparenz und Wettbewerbsfähigkeit staatseigener Unternehmen 
im Energiesektor zu erhöhen.  

Die Maßnahme besteht in der Abtrennung kohlebezogener Unternehmen von der Bulgarian 
Energy Holding.  

Investition 9 (C4.I9): Subventionsregelung – Renovierung von Wohngebäuden  

Diese Maßnahme besteht in einer öffentlichen Investition in eine Subventionsregelung, um 
Anreize für Investitionen in die energetische Sanierung von Wohngebäuden zu schaffen. Die 
Regelung wird durch die Gewährung von Subventionen an den Privatsektor umgesetzt.  

Das Programm wird von der Bulgarischen Entwicklungsbank als Durchführungspartner 
verwaltet.  

Zur Durchführung der Investition in das Programm unterzeichnen Bulgarien und die Bulgarische 
Entwicklungsbank ein Durchführungsabkommen mit folgendem Inhalt:  

1. Beschreibung des Entscheidungsprozesses der Regelung: Die endgültige Entscheidung 
über die Gewährung des Systems wird von einem Investitionsausschuss oder einem 
anderen einschlägigen gleichwertigen Gremium getroffen und mit der Mehrheit der 
Stimmen der von der Regierung unabhängigen Mitglieder gebilligt.  

2. Kernanforderungen der damit verbundenen Subventionspolitik, die Folgendes umfassen:  

a. Die Beschreibung der gewährten Zuschüsse und der förderfähigen 
Endbegünstigten.  

b. Die Anforderung, dass alle geförderten Investitionen wirtschaftlich tragfähig sein 
müssen. 
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c. Die Anforderung, den Grundsatz der „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ gemäß den technischen Leitlinien für die Anwendung des 
Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) 
einzuhalten. Insbesondere schließt die Subventionspolitik die folgende Liste von 
Tätigkeiten und Vermögenswerten von der Förderfähigkeit aus: I) Tätigkeiten und 
Vermögenswerte im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen, einschließlich 
nachgelagerter Nutzung17,  

II) Tätigkeiten und Vermögenswerte im Rahmen des EU-
Emissionshandelssystems (EHS), mit denen prognostizierte 
Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht unter den einschlägigen 
Benchmarks liegen18, iii) Tätigkeiten und Vermögenswerte im Zusammenhang 
mit Abfalldeponien, Verbrennungsanlagen 19  und Anlagen zur mechanisch-
biologischen Behandlung20. 

d. Die Anforderung, dass die Endbegünstigten des Programms keine Mittel aus 
anderen EU-Instrumenten zur Deckung derselben Kosten erhalten dürfen. 

3. Den durch die Regelung abgedeckten Betrag, die Gebührenstruktur der bulgarischen 
Entwicklungsbank und die Anforderung, nicht verwendete Erlöse aus der Regelung auch 
nach 2026 für dieselben politischen Zwecke zu verwenden.  

4. Überwachungs-, Audit- und Kontrollanforderungen, einschließlich: 

a. Die Beschreibung des Überwachungssystems des Durchführungspartners für die 
Berichterstattung über die gewährten Subventionen. 

b. Die Beschreibung der Verfahren des Durchführungspartners, mit denen die 
Prävention, Aufdeckung und Behebung von Betrug, Korruption und 
Interessenkonflikten sichergestellt wird.  

c. Die Verpflichtung, vor der Gewährung einer Subvention die Förderfähigkeit jedes 
Vorhabens gemäß den Anforderungen des Durchführungsübereinkommens zu 
überprüfen. 

d. Die Verpflichtung, risikobasierte Ex-post-Prüfungen gemäß einem Prüfungsplan 
der Bulgarischen Entwicklungsbank durchzuführen. Bei diesen Prüfungen wird 

 
17Ausgenommen a) Vermögenswerte und Tätigkeiten im Bereich der Strom- und/oder Wärmeerzeugung sowie die damit 
verbundene Erdgas nutzende Übertragungs- und Verteilungsinfrastruktur, die die Bedingungen in Anhang III der 
Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
(2021/C58/01) erfüllen, und b) Tätigkeiten und Vermögenswerte gemäß Ziffer ii, bei denen die Verwendung fossiler 
Brennstoffe vorübergehend und für den rechtzeitigen Übergang zu einem Betrieb ohne fossile Brennstoffe technisch 
unvermeidbar ist. 
18 Werden mit der geförderten Tätigkeit prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht, die nicht wesentlich unter den 
einschlägigen Richtwerten liegen, so ist zu erläutern, warum dies nicht möglich ist. Die Richtwerte für die kostenlose 
Zuteilung von Zertifikaten für Tätigkeiten, die unter das Emissionshandelssystem fallen, sind in der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission festgelegt.  
19  Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in Anlagen, die ausschließlich der 
Behandlung nicht rezyklierbarer gefährlicher Abfälle dienen, und für bestehende Anlagen, wenn die Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz, der Abscheidung von Abgasen zur Lagerung oder 
Verwendung oder der Rückgewinnung von Materialien aus Verbrennungsasche dienen, sofern diese Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der Abfallbehandlungskapazitäten der Anlagen oder zu einer 
Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden.   
20 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in bestehenden Anlagen zur mechanisch-
biologischen Behandlung, bei denen die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz 
oder der Nachrüstung von getrennten Abfällen zur Kompostierung von Bioabfällen und der anaeroben Vergärung von 
Bioabfällen dienen, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der 
Abfallaufbereitungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die 
Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden.  
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überprüft, i) ob die Kontrollsysteme wirksam sind, einschließlich der Aufdeckung 
von Betrug, Korruption und Interessenkonflikten; Einhaltung des DNSH-
Grundsatzes und der Vorschriften über staatliche Beihilfen; und iii) die 
Anforderung, dass die Endbegünstigten des Programms keine Unterstützung aus 
anderen Unionsinstrumenten zur Deckung derselben Kosten erhalten haben, 
eingehalten wird. Bei den Prüfungen wird auch die Rechtmäßigkeit der 
Transaktionen und die Einhaltung der Bedingungen des geltenden 
Durchführungsübereinkommens überprüft.  
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E. KOMPONENTE 5: BIODIVERSITÄT 

Diese Komponente des bulgarischen Aufbau- und Resilienzplans zielt darauf ab, eine wirksame 
Verwaltung des nationalen ökologischen Netzes sicherzustellen, um Ökosysteme sowie 
natürliche Lebensräume und Arten von europäischer und nationaler Bedeutung zu schützen und 
wiederherzustellen. 

 

E.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung 

Reform 1 (C5.R1): Einrichtung der Verwaltungsstruktur des Natura-2000-Netzes 

Ziel der Maßnahme ist der Aufbau wirksamer Natura-2000-Bewirtschaftungsstrukturen.  

Die Maßnahme besteht aus Gesetzesänderungen, mit denen Strukturen für die Verwaltung des 
Natura-2000-Netzes auf nationaler und regionaler Ebene geschaffen und Anforderungen an die 
Ausarbeitung von Netzmanagementplänen eingeführt werden. Mit den Gesetzesänderungen wird 
auch die Anforderung eingeführt, dass alle Schutzgebiete auf der Grundlage von 
Planungsdokumenten verwaltet werden, in denen gebietsspezifische Erhaltungsziele und -
maßnahmen festgelegt werden. 

Die Umsetzung der Reform muss bis zum 30. September 2022 abgeschlossen sein. 
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F. KOMPONENTE 6: NACHHALTIGE LANDWIRTSCHAFT  

Diese Komponente des bulgarischen Aufbau- und Resilienzplans zielt darauf ab, die nachhaltige 
Bewirtschaftung und Wettbewerbsfähigkeit des bulgarischen Agrarsektors vor dem Hintergrund 
des ökologischen Wandels zu verbessern. 

Die Komponente trägt zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen für die Jahre 2019 
und 2020 bei, in denen empfohlen wird, investitions- und investitionsbezogene Maßnahmen auf 
den ökologischen Wandel auszurichten (länderspezifische Empfehlung 3 von 2019 und 
länderspezifische Empfehlung 3 von 2020). 

Es wird davon ausgegangen, dass keine Maßnahme in dieser Komponente die Umweltziele im 
Sinne von Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 erheblich beeinträchtigt, wobei die 
Beschreibung der Maßnahmen und der Risikominderungsschritte, die im Aufbau- und 
Resilienzplan im Einklang mit den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes 
der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) festgelegt sind, berücksichtigt 
wird.  

 

F.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 

Unterstützung 

Reform 1 (C6.R1): Nationales Aktionsprogramm 

Ziel dieser Reform ist es, zu den Zielen der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ 2030 beizutragen. 

Die Maßnahme besteht in der Annahme des Nationalen Aktionsprogramms. 

 

Investition 1 (C6.I1): Technologischer und ökologischer Wandel in der Landwirtschaft 

Ziel dieser Investition ist es, den technologischen und ökologischen Wandel des bulgarischen 
Agrarsektors zu unterstützen.  

Die Maßnahme umfasst die Durchführung von mindestens 1700 Projekten zur Unterstützung des 
technologischen und ökologischen Wandels im Agrarsektor. 

 

Investition 2 (C6.I2): Digitalisierung von Prozessen vom Hof auf den Tisch 

Ziel der Maßnahme ist es, den automatisierten Datenaustausch zwischen der Verwaltung und den 
Landwirten zu erleichtern. 

Die Maßnahme besteht darin, dass das elektronische Agrarinformationssystem zugänglich ist. 
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https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=71314&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2020/85;Nr:2020;Year:85&comp=


 

69
 

 

F.
2.

 E
ta

pp
en

zi
el

e,
 Z

ie
lw

er
te

, I
nd

ik
at

or
en

 u
nd

 Z
ei

tp
la

n 
fü

r 
di

e 
Ü

be
rw

ac
hu

ng
 u

nd
 D

ur
ch

fü
hr

un
g 

de
r 

ni
ch

t r
üc

kz
ah

lb
ar

en
 fi

na
nz

ie
lle

n 
U

nt
er

st
üt

zu
ng

 

L
fd

. 
N

r.
 

V
er

bu
nd

en
e 

M
aß

na
hm

e 
(R

ef
or

m
 o

de
r 

In
ve

st
iti

on
) 

E
ta

pp
en

zi
el

/Z
ie

lw
er

t 
N

am
en

 

Q
ua

lit
at

iv
e 

In
di

ka
to

re
n 

 
(f

ür
 

E
ta

pp
en

zi
el

e)
 

Q
ua

lit
at

iv
e 

In
di

ka
to

re
n 

(f
ür

 
E

ta
pp

en
zi

el
e)

  
(f

ür
 Z

ie
le

) 

V
or

lä
uf

ig
er

 
Z

ei
tp

la
n 

fü
r 

di
e 

Fe
rt

ig
st

el
lu

ng
  

B
es

ch
re

ib
un

g 
de

r 
ei

nz
el

ne
n 

E
ta

pp
en

zi
el

e 
un

d 
Z

ie
lw

er
te

 
M

aß
ei

nh
ei

t 
A

us
ga

ng
sl

ag
e 

 
Z

ie
l  

V
ie

rt
el

 
Ja

hr
e 

13
1 

C
6.

R
1:

  
N

at
io

na
le

s 
A

kt
io

ns
pr

og
ra

m
m

 

M
ei

le
ns

te
i

n 
A

nn
ah

m
e 

de
s 

N
at

io
na

le
n 

A
kt

io
ns

pr
og

ra
m

m
s  

A
nn

ah
m

e 
du

rc
h 

de
n 

M
in

is
te

rr
at

 

 
 

 
Q

2 
20

25
 

D
as

 n
at

io
na

le
 A

kt
io

ns
pr

og
ra

m
m

 a
ls

 B
ei

tra
g 

zu
r V

er
w

irk
lic

hu
ng

 d
er

 Z
ie

le
 d

er
 S

tra
te

gi
e 

„V
om

 H
of

 a
uf

 d
en

 T
is

ch
“ 

20
30

 w
ird

 
an

ge
no

m
m

en
.  

 
13

4 
C

6.
I1

:  
Te

ch
no

lo
gi

sc
he

r 
un

d 
ök

ol
og

is
ch

er
 

W
an

de
l i

n 
de

r 
La

nd
w

irt
sc

ha
ft 

Zi
el

 
Pr

oj
ek

te
 im

 
R

ah
m

en
 d

es
 

Fo
nd

s z
ur

 
Fö

rd
er

un
g 

de
s 

te
ch

no
lo

gi
sc

he
n 

un
d 

ök
ol

og
is

ch
en

 
W

an
de

ls
 in

 d
er

 
La

nd
w

irt
sc

ha
ft 

  
A

nz
ah

l 
0 

1 
70

0 
Q

2 
20

26
 

A
us

zu
g(

e)
 a

us
 d

em
 In

fo
rm

at
io

ns
sy

st
em

 fü
r 

di
e 

V
er

w
al

tu
ng

 u
nd

 Ü
be

rw
ac

hu
ng

 v
on

 E
U

-
M

itt
el

n 
in

 B
ul

ga
rie

n 
(E

U
M

IS
) ü

be
r 

Za
hl

un
ge

n 
fü

r m
in

de
st

en
s 1

70
0 

Pr
oj

ek
te

 im
 

R
ah

m
en

 d
es

 F
on

ds
 z

ur
 F

ör
de

ru
ng

 d
es

 
te

ch
no

lo
gi

sc
he

n 
un

d 
ök

ol
og

isc
he

n 
W

an
de

ls
 

in
 d

er
 L

an
dw

irt
sc

ha
ft.

 
 M

it 
de

n 
Fi

na
nz

hi
lfe

ve
re

in
ba

ru
ng

en
 w

ird
 

si
ch

er
ge

st
el

lt,
 d

as
s d

ie
 P

ro
je

kt
e 

de
n 

Te
ch

ni
sc

he
n 

Le
itl

in
ie

n 
fü

r d
ie

 A
nw

en
du

ng
 

de
s G

ru
nd

sa
tz

es
 d

er
 „

V
er

m
ei

du
ng

 
er

he
bl

ic
he

r B
ee

in
trä

ch
tig

un
ge

n“
 

(2
02

1/
C

58
/0

1)
 e

nt
sp

re
ch

en
. 

13
6 

C
6.

I2
: 

D
ig

ita
lis

ie
ru

ng
 v

on
 

Pr
oz

es
se

n 
vo

m
 H

of
 

au
f d

en
 T

is
ch

 

M
ei

le
ns

te
i

n 
El

ek
tro

ni
sc

he
s 

A
gr

ar
in

fo
rm

at
io

n
ss

ys
te

m
  

El
ek

tro
ni

sc
he

s 
la

nd
w

irt
sc

ha
ftl

ic
he

s 
In

fo
rm

at
io

ns
s

ys
te

m
 

zu
gä

ng
lic

h 
 

  
  

  
Q

4 
20

25
 

Es
 

is
t 

ei
n 

A
bn

ah
m

e-
/L

ie
fe

rp
ro

to
ko

ll 
au

sz
us

te
lle

n,
 in

 d
em

 b
es

tä
tig

t w
ird

, d
as

s 
da

s 
el

ek
tro

ni
sc

he
 

la
nd

w
irt

sc
ha

ftl
ic

he
 

In
fo

rm
at

io
ns

sy
st

em
 

ei
ns

ch
lie

ßl
ic

h 
de

s 
K

om
m

un
ik

at
io

ns
ne

tz
es

 
vo

n 
Fe

ld
- 

un
d 

R
eg

en
se

ns
or

en
 

un
d 

vi
er

 
zu

sä
tz

lic
he

n 
M

od
ul

en
 z

ug
än

gl
ic

h 
is

t. 
 

 

www.parlament.gv.at



 

70 
 

G. KOMPONENTE 7: DIGITALE KONNEKTIVITÄT  

Diese Komponente des bulgarischen Aufbau- und Resilienzplans enthält Maßnahmen, die darauf 
abzielen, eine moderne und sichere digitale Infrastruktur aufzubauen und den Zugang zu Online-
Diensten für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, öffentliche Verwaltungen und 
Einrichtungen, insbesondere in ländlichen und abgelegenen Gebieten, zu maximieren.  

Die Investitionen im Rahmen dieser Komponente betreffen den groß angelegten Ausbau der 
digitalen Infrastruktur sowie des digitalen TETRA-Systems und des Funkrelaisnetzes. 

Die im Rahmen dieser Komponente vorgesehenen Reformen sollen zur Entwicklung und 
Umsetzung eines wirksamen politischen und rechtlichen Rahmens, zur Zuweisung von 
Funkfrequenzen für die Entwicklung von 5G-Netzen und -Diensten und zur Schaffung eines 
günstigen Investitionsumfelds beitragen. 

Die Komponente unterstützt die Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen des Rates für 
2019 und 2020 und wird direkt oder indirekt dazu beitragen, Aspekte der länderspezifischen 
Empfehlungen für 2019 und 2020 anzugehen. Insbesondere tragen die in dieser Komponente 
enthaltenen Reformen und Investitionen zur Stärkung der „Beschäftigungsfähigkeit durch 
Stärkung digitaler Kompetenzen“ (länderspezifische Empfehlung 4, 2019), zur Verbesserung des 
Zugangs zur Telearbeit und zur Förderung digitaler Kompetenzen und des gleichberechtigten 
Zugangs zu Bildung (länderspezifische Empfehlung 2, 2020) sowie zur Konzentration von 
Investitionen auf den ökologischen und digitalen Wandel (länderspezifische Empfehlung 3, 
2020), zur Minimierung des Verwaltungsaufwands für Unternehmen durch Verbesserung der 
Wirksamkeit der öffentlichen Verwaltung und zur Stärkung der digitalen Verwaltung 
(länderspezifische Empfehlung 4, 2020) bei. 

Es wird erwartet, dass keine Maßnahme im Rahmen dieser Komponente eine erhebliche 
Beeinträchtigung der Umweltziele im Sinne des Artikels 17 der Verordnung (EU) 2020/852 
verursacht, wobei die Beschreibung der Maßnahmen und der im Aufbau- und Resilienzplan 
festgelegten Abhilfemaßnahmen im Einklang mit den technischen Leitlinien „Vermeidung 
erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) zu berücksichtigen ist.  

 

G.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 

Unterstützung 

Reform 2 (C7.R2): Zuteilung von Funkfrequenzen 

Ziel der Reform ist es, die Herausforderungen der 5G-Bereitschaft zu bewältigen und den 
beschleunigten Ausbau von 5G-Netzen zu fördern.  

Die Reform besteht in der Senkung der Frequenznutzungsgebühren und der Zuweisung von 
Frequenznutzungsrechten in mehreren Frequenzbändern. 

 

Reform 3 (C7.R3): Schaffung eines günstigen Investitionsumfelds 

Mit der Reform sollen die wichtigsten Empfehlungen des gemeinsamen Instrumentariums der 

www.parlament.gv.at
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Union für Konnektivität21 umgesetzt werden, und 

- Straffung der Genehmigungsverfahren für den Bau, die Instandhaltung, die Ausrüstung 
und/oder die Verbesserung von Funkübertragungssystemen sowie deren Austausch 
oder Fertigstellung durch die Montage oder Demontage von Komponenten des 
Funkübertragungssystems; 

- Das Recht auf Zugang zu bestehenden physischen Infrastrukturen, die von öffentlichen 
Stellen kontrolliert werden, auf gewerbliche Betreiber ausweiten, wenn diese kein 
Interesse am Aufbau solcher Netze haben oder eine gemeinsame Nutzung als 
Möglichkeit zur Senkung ihrer Investitionskosten in Betracht ziehen würden; 

Die Umsetzung dieser Maßnahme muss bis zum 30. Juni 2021 abgeschlossen sein. 

 

Investition 1 (C7.I1): Großmaßstäblicher Ausbau der digitalen Infrastruktur 

Ziel dieser Investition ist es, den Ausbau der digitalen Infrastruktur zu unterstützen.  

Die Investition besteht in der Modernisierung des staatlichen Backbone-Netzes und der 
Unterstützung des Ausbaus von Netzen mit sehr hoher Kapazität („VHCN“). 

 

Investition 2 (C7.I2): Tetra-System und Funkrelaisnetz 

Ziel der Investition ist es, die nationale Abdeckung des TETRA-Netzes zu verbessern.  

Die Investition besteht in der Lieferung von Ausrüstung auf der Grundlage des TETRA-
Standards. 

 
21 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185 
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H. KOMPONENTE 8: NACHHALTIGER VERKEHR 

Hauptziel der Komponente ist die Verbesserung der Nachhaltigkeit des Verkehrssektors durch 
eine Reform des Straßen- und Schienenverkehrssektors, die Förderung emissionsfreier Fahrzeuge, 
die Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit und Investitionen in den Schienenverkehr, den 
intermodalen Verkehr und die nachhaltige städtische Mobilität. Dazu gehören Investitionen in die 
Modernisierung und Digitalisierung des Schienenverkehrs, neue emissionsfreie 
Schienenfahrzeuge und saubere öffentliche Verkehrsmittel. Die Komponente soll zum 
ökologischen und digitalen Wandel sowie zu einem ausgewogeneren territorialen Wachstum 
beitragen. 

Die in Komponente 8 (Nachhaltiger Verkehr) enthaltenen Reformen und Investitionen dürften 
dazu beitragen, die länderspezifischen Empfehlungen an Bulgarien aus den Jahren 2019 und 2020 
in Bezug auf die Notwendigkeit, Investitionen auf nachhaltigen Verkehr zu konzentrieren, 
umzusetzen. 

Unter Berücksichtigung der Beschreibung der im Aufbau- und Resilienzplan festgelegten 
Maßnahmen im Einklang mit den technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der 
„Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) ist bei keiner Maßnahme dieser 
Komponente eine erhebliche Beeinträchtigung der Umweltziele im Sinne des Artikels 17 der 
Verordnung (EU) 2020/852 zu erwarten.  

 

H.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 

Unterstützung 

Reform 1 (C8.R1): Strategischer Rahmen für den Verkehr 

Ziel der Reform ist es, die Nachhaltigkeit des Verkehrs in Bulgarien zu erhöhen. 

Die Reform besteht aus dem Inkrafttreten eines nationalen Plans, der Veröffentlichung einer 
Marktbewertung und der Unterzeichnung neuer öffentlicher Dienstleistungsaufträge für die 
Erbringung öffentlicher Schienenverkehrsdienste. 
 

Reform 2 (C8.R2): Straßenverkehrssicherheit, 

Ziel der Reform ist die Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit, da Bulgarien eine der 
höchsten Quoten von Verkehrstoten in der EU aufweist.  

Die Reform umfasst die Schaffung eines konzeptionellen Rahmens für ein neues 
Straßenverkehrssicherheitsmanagement in einem einzigen integrierten Strategiepapier für den 
Zeitraum 2021–2030.  

 

Reform 3 (C8.R3): Nachhaltige städtische Mobilität 

Ziel der Reform ist es, die nachhaltige urbane Mobilität durch den Einsatz von Plänen für 
nachhaltige urbane Mobilität zu fördern, die in territoriale Strategien für die Entwicklung der 
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Planungsregionen der NUTS-2-Ebene (Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik) und in 
kommunale Entwicklungspläne integriert sind.  

 

Reform 4 (C8.R4): Integrierter öffentlicher Verkehr 

Ziel der Reform ist es, die Qualität und Effizienz des öffentlichen Verkehrsdienstes zu verbessern. 

Die Reform besteht im Inkrafttreten von Rechtsakten über den öffentlichen Verkehr.  

 

Reform 5 (C8.R5): Elektromobilität 

Ziel der Reform ist es, die Nutzung emissionsfreier und emissionsarmer Verkehrsmittel in 
Bulgarien zu erhöhen.  

Die Reform besteht aus dem Inkrafttreten von Rechtsakten zur Elektromobilität sowie der 
Einführung von Umweltzonen. 

 

Investition 1 (C8.I1): Schienenfahrzeuge 

Ziel der Investition ist es, die Verbreitung emissionsfreier Schienenfahrzeuge zu erhöhen.  

Die Investition besteht in der Beschaffung von rollendem Eisenbahnmaterial.  

Investition 5 (C8.I5): Straßenverkehrssicherheit, 

Ziel der Investition ist es, Maßnahmen zur Förderung der Straßenverkehrssicherheit auf 
bulgarischen Straßen zu unterstützen.  

Die Investition besteht in der Anschaffung von Spezialausrüstung für die 
Straßenverkehrssicherheit.  

 

Investition 6 (C.8.I6): U-Bahn-Linie 3 in Sofia 

Ziel der Investition ist der Bau von Kilometern und Bahnhöfen der U-Bahn in Sofia. 

Die Investition umfasst den Bau von 3 Kilometern und 3 U-Bahn-Stationen in Sofia. 

 
Investition 7 (C8.I7): Grüne Mobilität  

Ziel der Investition ist es, Maßnahmen für eine nachhaltige urbane Mobilität zu unterstützen.  

Die Investition besteht in der Anschaffung emissionsfreier Fahrzeuge und dem Bau von 
Ladestationen für Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs sowie von Radwegen und 
Fußgängerüberwegen.  

 

Investition 8 (C8.I8): Ausrüstung für die Überwachung oder Instandhaltung von Gleisen und 
Oberleitungen 
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Ziel der Investition ist es, die Überwachung oder Instandhaltung von Eisenbahngleisen und 
Oberleitungen zu unterstützen. 

Die Investition besteht in der Lieferung von Ausrüstung und Wagen. 

 

Investition 9 (C8.I9): Renovierung der Eisenbahninfrastruktur 

Ziel der Investition ist es, die Renovierung des bulgarischen Eisenbahnnetzes zu unterstützen. 
Die Investition besteht in der Renovierung von Eisenbahnstrecken und Oberleitungen. 
 
Investition 10 (C8.I10): U-Bahn-Fahrzeuge  

Ziel der Investition ist der Erwerb von rollendem Material für die U-Bahn. 
Die Investition besteht in der Lieferung von acht U-Bahn-Zügen.  
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I. KOMPONENTE 9: LOKALE ENTWICKLUNG 

Diese Komponente des bulgarischen Aufbau- und Resilienzplans zielt darauf ab, den Rahmen 
für die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und der nachhaltigen Entwicklung der Regionen 
des Landes zu schaffen und die lokale Entwicklung zu fördern. Die Komponente zielt auch auf 
die Wasserbewirtschaftung ab, die ein wichtiger Aspekt des ökologischen Wandels ist.  

Es wird davon ausgegangen, dass keine Maßnahme in dieser Komponente die Umweltziele im 
Sinne von Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 erheblich beeinträchtigt, wobei die 
Beschreibung der Maßnahmen und der Risikominderungsschritte, die im Aufbau- und 
Resilienzplan im Einklang mit den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes 
der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) festgelegt sind, berücksichtigt 
wird.  

 

I.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 

Unterstützung 

Reform 1 (C9.R1): Ein neuer regionaler Ansatz unter direkter Einbeziehung der lokalen 
Gemeinschaften in die Verwaltung der europäischen Fonds und Instrumente 

Ziel der Maßnahme ist es, die direkte Einbeziehung der lokalen Gemeinschaften in jeder Region 
des Landes in die Verwaltung der EU-Mittel zu fördern. Dies dürfte das Gefühl der 
Eigenverantwortung auf lokaler Ebene stärken und die Wirksamkeit der Politik erhöhen, indem 
gezielter auf lokal ermittelte Bedürfnisse eingegangen wird. 

Die Maßnahme besteht aus Gesetzesänderungen zur Stärkung der Rolle der regionalen und 
lokalen Gebietskörperschaften bei der Ausarbeitung und Umsetzung integrierter territorialer 
Strategien und Projekte, die mit EU-Mitteln finanziert werden.  

 

Reform 2 (C9.R2): Reform der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 

Ziel der Maßnahme ist die Reform des Rechtsrahmens für die Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung.  

Diese Maßnahme besteht im Inkrafttreten eines oder mehrerer Rechtsakte über die 
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung.  

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=71314&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2020/85;Nr:2020;Year:85&comp=


 

87
 

 I.2
. E

ta
pp

en
zi

el
e,

 Z
ie

lw
er

te
, I

nd
ik

at
or

en
 u

nd
 Z

ei
tp

la
n 

fü
r 

di
e 

Ü
be

rw
ac

hu
ng

 u
nd

 D
ur

ch
fü

hr
un

g 
be

i n
ic

ht
 r

üc
kz

ah
lb

ar
en

 F
in

an
zh

ilf
en

  

Fo
lg

. 
N

r.
 

V
er

bu
nd

en
e 

M
aß

na
hm

e 
(R

ef
or

m
 o

de
r 

In
ve

st
iti

on
) 

E
ta

pp
en

zi
el

/Z
ie

lw
er

t 
N

am
en

 

Q
ua

lit
at

iv
e 

In
di

ka
to

re
n 

 
(f

ür
 

E
ta

pp
en

zi
el

e)
 

Q
ua

lit
at

iv
e 

In
di

ka
to

re
n 

(f
ür

 
E

ta
pp

en
zi

el
e)

  
(f

ür
 Z

ie
le

) 

V
or

lä
uf

ig
er

 
Z

ei
tp

la
n 

fü
r 

di
e 

Fe
rt

ig
st

el
lu

ng
  

B
es

ch
re

ib
un

g 
de

r 
ei

nz
el

ne
n 

E
ta

pp
en

zi
el

e 
un

d 
Z

ie
lw

er
te

 
M

aß
ei

nh
ei

t 
A

us
ga

ng
sl

ag
e 

 
Z

ie
l  

V
ie

rt
el

 
Ja

hr
e 

20
7 

C
9.

R
1:

  
Ei

n 
ne

ue
r 

re
gi

on
al

er
 A

ns
at

z 
un

te
r d

ire
kt

er
 

Ei
nb

ez
ie

hu
ng

 d
er

 
lo

ka
le

n 
G

em
ei

ns
ch

af
te

n 
in

 d
ie

 V
er

w
al

tu
ng

 
de

r e
ur

op
äi

sc
he

n 
Fo

nd
s u

nd
 

In
st

ru
m

en
te

 

M
ei

le
ns

te
i

n 
Ä

nd
er

un
ge

n 
de

s 
R

ec
ht

sr
ah

m
en

s f
ür

 d
ie

 
V

er
w

al
tu

ng
 

vo
n 

EU
-

M
itt

el
n 

In
kr

af
ttr

et
en

 d
er

 
Ä

nd
er

un
ge

n 
de

s 
G

es
et

ze
s ü

be
r d

ie
 

V
er

w
al

tu
ng

 d
er

 
Fi

na
nz

m
itt

el
 d

er
 

eu
ro

pä
is

ch
en

 
St

ru
kt

ur
- u

nd
 

In
ve

st
iti

on
sf

on
ds

 

 
 

 
Q

2 
20

22
 

M
it 

de
n 

Ä
nd

er
un

ge
n 

de
s 

G
es

et
ze

s 
üb

er
 

di
e 

V
er

w
al

tu
ng

 
de

r 
Fi

na
nz

m
itt

el
 

de
r 

eu
ro

pä
is

ch
en

 
St

ru
kt

ur
- 

un
d 

In
ve

st
iti

on
sf

on
ds

 
so

ll 
di

e 
di

re
kt

e 
Ei

nb
ez

ie
hu

ng
 d

er
 re

gi
on

al
en

 u
nd

 lo
ka

le
n 

Eb
en

e i
n 

di
e 

V
er

w
al

tu
ng

 d
er

 E
U

-M
itt

el
 g

es
tä

rk
t 

w
er

de
n,

 i
nd

em
 

ih
re

 
R

ol
le

 
be

i 
de

r 
G

es
ta

ltu
ng

 
un

d 
U

m
se

tz
un

g 
in

te
gr

ie
rte

r 
te

rr
ito

ria
le

r 
St

ra
te

gi
en

 
un

d 
Pr

oj
ek

te
 

ge
st

är
kt

 
w

ird
. 

N
ac

h 
di

es
em

 
üb

er
ar

be
ite

te
n 

R
ec

ht
sr

ah
m

en
 

fu
ng

ie
re

n 
di

e 
R

eg
io

na
le

nt
w

ic
kl

un
gs

rä
te

 
(d

ie
 

V
er

tre
te

r 
de

r 
re

gi
on

al
en

 
un

d 
lo

ka
le

n 
G

eb
ie

ts
kö

rp
er

sc
ha

fte
n 

um
fa

ss
en

) 
al

s 
te

rr
ito

ria
le

 
G

re
m

ie
n,

 
di

e 
fü

r 
di

e 
U

m
se

tz
un

g 
st

ra
te

gi
sc

he
r 

D
ok

um
en

te
 a

uf
 d

er
 E

be
ne

 
de

r 
R

eg
io

na
lp

la
nu

ng
 u

nd
 f

ür
 d

ie
 V

or
au

sw
ah

l 
vo

n 
Pr

oj
ek

te
n 

zu
st

än
di

g 
si

nd
, 

di
e 

au
f 

de
r 

G
ru

nd
la

ge
 

in
te

gr
ie

rte
r 

te
rr

ito
ria

le
r 

En
tw

ic
kl

un
gs

st
ra

te
gi

en
 m

it 
EU

-M
itt

el
n 

au
f 

lo
ka

le
r 

Eb
en

e 
fin

an
zi

er
t 

w
er

de
n 

so
lle

n.
 

20
8 

C
9.

R
2:

  
R

ef
or

m
 d

er
 

W
as

se
rv

er
so

rg
un

g 
un

d 
A

bw
as

se
re

nt
so

rg
u

ng
 

M
ei

le
ns

te
i

n 
In

kr
af

ttr
et

en
 

de
s 

R
ec

ht
sa

kt
s/

de
r 

R
ec

ht
sa

kt
e 

üb
er

 d
ie

 
W

as
se

rv
er

so
rg

un
g 

un
d 

A
bw

as
se

re
nt

s
or

gu
ng

  

B
es

tim
m

un
g(

en
) 

üb
er

 d
as

 
In

kr
af

ttr
et

en
 d

es
 

R
ec

ht
sa

kt
s/

de
r 

R
ec

ht
sa

kt
e 

 
 

 
Q

4 
20

25
 

In
kr

af
ttr

et
en

 
ei

ne
s 

R
ec

ht
sa

kt
s/

vo
n 

R
ec

ht
sa

kt
en

, 
de

r/d
ie

 F
ol

ge
nd

es
 v

or
si

eh
t/v

or
se

he
n:

 
- 

D
ie

 
Pr

ei
sr

eg
ul

ie
ru

ng
 

de
r 

W
as

se
rv

er
so

rg
un

gs
- 

un
d 

A
bw

as
se

re
nt

so
rg

un
gs

di
en

st
e 

or
ie

nt
ie

rt 
si

ch
 

an
 

i) 
de

r 
Ei

nb
rin

gl
ic

hk
ei

t 
w

irt
sc

ha
ftl

ic
h 

ge
re

ch
tfe

rti
gt

er
 K

os
te

n,
 ii

) d
er

 A
nw

en
du

ng
 e

in
er

 
w

irt
sc

ha
ftl

ic
h 

so
lid

en
 K

ap
ita

lre
nd

ite
 u

nd
 ii

i) 
de

r 
K

oh
är

en
z 

zw
is

ch
en

 
de

n 
Pr

ei
se

n 
un

d 
de

n 
ta

ts
äc

hl
ic

he
n 

K
os

te
n 

fü
r 

di
e 

Er
br

in
gu

ng
 

de
r 

W
as

se
rv

er
so

rg
un

gs
- 

un
d 

A
bw

as
se

re
nt

so
rg

un
gs

di
en

st
e.

 
- 

D
as

 H
oh

ei
ts

ge
bi

et
 B

ul
ga

rie
ns

 i
st

 e
nt

sp
re

ch
en

d 
de

n 
V

er
w

al
tu

ng
sb

ez
irk

en
 in

 g
et

re
nn

te
 G

eb
ie

te
 fü

r 
di

e 
B

er
ei

ts
te

llu
ng

 v
on

 W
as

se
rv

er
so

rg
un

gs
- 

un
d 

www.parlament.gv.at



 

88
 

 

Fo
lg

. 
N

r.
 

V
er

bu
nd

en
e 

M
aß

na
hm

e 
(R

ef
or

m
 o

de
r 

In
ve

st
iti

on
) 

E
ta

pp
en

zi
el

/Z
ie

lw
er

t 
N

am
en

 

Q
ua

lit
at

iv
e 

In
di

ka
to

re
n 

 
(f

ür
 

E
ta

pp
en

zi
el

e)
 

Q
ua

lit
at

iv
e 

In
di

ka
to

re
n 

(f
ür

 
E

ta
pp

en
zi

el
e)

  
(f

ür
 Z

ie
le

) 

V
or

lä
uf

ig
er

 
Z

ei
tp

la
n 

fü
r 

di
e 

Fe
rt

ig
st

el
lu

ng
  

B
es

ch
re

ib
un

g 
de

r 
ei

nz
el

ne
n 

E
ta

pp
en

zi
el

e 
un

d 
Z

ie
lw

er
te

 
M

aß
ei

nh
ei

t 
A

us
ga

ng
sl

ag
e 

 
Z

ie
l  

V
ie

rt
el

 
Ja

hr
e 

A
bw

as
se

re
nt

so
rg

un
gs

di
en

st
en

 
un

te
rte

ilt
, 

un
d 

in
ne

rh
al

b 
ei

ne
s 

ei
nz

ig
en

 
G

eb
ie

ts
 

dü
rf

en
 

di
e 

Tä
tig

ke
ite

n 
nu

r 
vo

n 
ei

ne
m

 
ei

nz
ig

en
 

W
as

se
rv

er
so

rg
un

gs
- 

un
d 

A
bw

as
se

re
nt

so
rg

un
gs

un
te

rn
eh

m
en

 d
ur

ch
ge

fü
hr

t 
w

er
de

n.
  

- 
D

ie
 R

eg
ul

ie
ru

ng
sk

om
m

is
si

on
 f

ür
 E

ne
rg

ie
 u

nd
 

W
as

se
r 

le
gt

 e
in

he
itl

ic
he

 A
nf

or
de

ru
ng

en
 a

n 
di

e 
W

as
se

rv
er

so
rg

un
g 

un
d 

A
bw

as
se

re
nt

so
rg

un
g 

im
 

ga
nz

en
 

La
nd

 
an

ha
nd

 
vo

n 
Q

ua
lit

ät
s-

 
un

d 
Le

is
tu

ng
si

nd
ik

at
or

en
 fe

st
. 

 

www.parlament.gv.at



 

89 
 

J. KOMPONENTE 10: GESCHÄFTSUMFELD 

Diese Komponente zielt darauf ab, das Potenzial für nachhaltiges Wachstum zu stärken und die 
Widerstandsfähigkeit der bulgarischen Wirtschaft insgesamt zu erhöhen, indem 
Herausforderungen im allgemeinen Unternehmensumfeld angegangen und der institutionelle 
Rahmen verbessert werden. Sie umfasst Reformen und Investitionen in Bereichen wie Justiz, 
Korruptionsbekämpfung, Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, Führung staatseigener 
Unternehmen, Bekämpfung der Geldwäsche, Qualität des Gesetzgebungsverfahrens, Vergabe 
öffentlicher Aufträge sowie Prüfungs- und Kontrollmechanismen.  

Die in der Komponente enthaltenen Maßnahmen tragen zur Umsetzung der länderspezifischen 
Empfehlungen 1, 2 und 3 von 2019 und der länderspezifischen Empfehlung 4 von 2020 in Bezug 
auf die Verbesserung des Unternehmensumfelds, die Minimierung des Verwaltungsaufwands für 
Unternehmen durch die Verbesserung der Wirksamkeit der öffentlichen Verwaltung und die 
Stärkung der digitalen Verwaltung, die Gewährleistung eines wirksamen Funktionierens des 
Insolvenzrahmens, die Intensivierung der Bemühungen um eine angemessene Risikobewertung, 
Risikominderung, wirksame Überwachung und Durchsetzung des Rahmens zur Bekämpfung der 
Geldwäsche und die Verbesserung der Unternehmensführung staatseigener Unternehmen bei. 

Es wird erwartet, dass keine Maßnahme im Rahmen dieser Komponente eine erhebliche 
Beeinträchtigung der Umweltziele im Sinne des Artikels 17 der Verordnung (EU) 2020/852 
verursacht, wobei die Beschreibung der Maßnahmen und der im Aufbau- und Resilienzplan 
festgelegten Abhilfemaßnahmen im Einklang mit den technischen Leitlinien „Vermeidung 
erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) zu berücksichtigen ist. 

J.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 

Unterstützung 

Reform 1 (C10.R1): Reform des Justizsystems 

Ziel dieser Reform ist es, das Justizsystem zu verbessern und zu seiner Zugänglichkeit 
beizutragen.  

Die Reform besteht aus i) dem Inkrafttreten eines Rechtsakts/von Rechtsakten über die 
Digitalisierung bestimmter Rechtsakte und Gerichtsverfahren, II) das Inkrafttreten von 
Rechtsakten im Zusammenhang mit unentgeltlicher Rechtsberatung und Befreiungen von 
Gerichtsgebühren; und iii) die Annahme eines Fahrplans für Folgemaßnahmen zu Urteilen des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte.  

 

Reform 2 (C10.R2): Korruptionsbekämpfung 

Ziel dieser Reform ist es, die Korruption auf allen Ebenen der öffentlichen Verwaltung, der Justiz 
und der Staatsanwaltschaft weiter zu bekämpfen.  

Die Reform zielt insbesondere darauf ab, 

 sicherzustellen, dass der Nationale Rat für Korruptionsbekämpfung die Umsetzung der 
nationalen Strategie zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption und des damit 
verbundenen Fahrplans überwacht, indem er Berichte über deren Umsetzung annimmt; 
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 Verbesserung der Rolle der Aufsichtsbehörde des Obersten Justizrats bei der Verhütung 
und Bekämpfung von Korruption durch überarbeitete ethische Leitlinien und Schulungen. 
Dies darf nicht zu einer Ausweitung der Disziplinarbefugnisse der Aufsichtsbehörde 
führen. Die Venedig-Kommission wird konsultiert, bevor die Aufsichtsbehörde die 
Leitlinien überarbeitet und die Schulungen organisiert; 

 Einführung von Instrumenten zur Korruptionsbekämpfung und zur Stärkung der Integrität 
von Beamten, die in der zentralen Exekutive Positionen mit hohem Korruptionsrisiko 
innehaben; 

 Instrumente zur Korruptionsbekämpfung und zur Stärkung der Integrität in staatseigenen 
Unternehmen einzuführen; 

 Einrichtung einer Antikorruptionsbehörde mit der Befugnis zur Untersuchung und 
Erhebung von Beweismitteln, vorbehaltlich rechtlicher Garantien für die Rechte und 
Freiheiten von Einzelpersonen und Unternehmen. 

Um die Wirksamkeit strafrechtlicher Ermittlungen sowie die Rechenschaftspflicht und 
strafrechtliche Haftung des Generalstaatsanwalts zu gewährleisten, wird mit der Reform 

 Einführung der Möglichkeit einer gerichtlichen Überprüfung der Entscheidung eines 
Staatsanwalts, keine Ermittlungen einzuleiten; 

 Einführung einer jährlichen Berichterstattung des Generalstaatsanwalts über Ermittlungen 
und Verurteilungen in Korruptionsfällen; 

 die erforderlichen Garantien und Garantien für eine unabhängige Untersuchung des 
Generalstaatsanwalts und seiner Stellvertreter vorsehen. 

 

Schließlich umfasst die Reform legislative Maßnahmen zum Schutz von Hinweisgebern und 
zur Regulierung von Lobbytätigkeiten im Rahmen der öffentlichen Entscheidungsfindung. 

 

Reform 3 (C10.R3): Rechtsakte zum Mediationsrahmen  

Ziel dieser Reform ist es, die Inanspruchnahme der Mediation in Bulgarien zu fördern. 

Dies wird durch Rechtsakte erreicht, die vorsehen, dass das Gericht in bestimmten Zivil- und 
Handelssachen die Parteien zur Teilnahme an einer Informationsveranstaltung über das 
Mediationsverfahren verpflichtet.  
 
Die Umsetzung der Reform soll bis 31. Dezember 2022 abgeschlossen sein. 

 

Reform 4 (C10.R4): Maßnahmen in Bezug auf den Insolvenzrahmen 

Ziel dieser Reform ist die Einführung neuer Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz von 
Insolvenz- und Restrukturierungsverfahren. 

Die Reform umfasst das Inkrafttreten von Rechtsakten und die Annahme von Leitlinien für 
Insolvenz- oder Restrukturierungsverfahren, die Organisation von Schulungen, die 
Modernisierung elektronischer Instrumente sowie die Veröffentlichung statistischer Daten. 
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Reform 5 (C10.R5): Digitale Reform des bulgarischen Bausektors 

Ziel dieser Reform ist es, die Grundlage für den digitalen Wandel im Baugewerbe in Bulgarien 
zu schaffen.  

Die Reform besteht in der Billigung einer Strategie und eines Fahrplans zur Einführung der 
Modellierung von Gebäudeinformationen durch den Ministerrat.  

 

Reform 6 (C10.R6): Registerreform zur Erschließung des Potenzials elektronischer 
Behördendienste 

Ziel dieser Reform ist es, die Organisation, Qualität und Sicherheit von Registern in der 
öffentlichen Verwaltung, das Potenzial elektronischer Behördendienste und die Verringerung des 
Verwaltungsaufwands für die Bürger zu unterstützen.  

Die Reform besteht aus einem oder mehreren Rechtsakten über elektronische Register. 

 

Reform 7 (C10.R7): Governance-Rahmen für staatseigene Unternehmen 

Ziel dieser Reform ist es, die Führung staatseigener Unternehmen zu verbessern. 

Die Reform besteht in der Veröffentlichung von Informationen über die Zusammensetzung der 
Verwaltungsräte großer staatseigener Unternehmen durch die Public Enterprises and Control 
Agency. 

 

Reform 8 (C10.R8): Maßnahmen in Bezug auf den Rahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche 

Ziel dieser Reform ist die Einführung neuer Maßnahmen als Teil des Rahmens zur Bekämpfung 
der Geldwäsche.  

Die Reform besteht in der Annahme oder Überarbeitung von Aufsichtsstrategien und -verfahren, 
der Annahme eines Aktionsplans zur Minderung der Risiken von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung und der Aktualisierung der nationalen Risikobewertung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.  

 

Reform 9 (C10.R9): Verbesserung der Qualität des Gesetzgebungsverfahrens 

Diese Reform zielt darauf ab, die Qualität und Berechenbarkeit des Gesetzgebungsverfahrens 
innerhalb der Nationalversammlung zu verbessern.  

Dies soll durch Bestimmungen in den Regeln für die Organisation und die Tätigkeit der 
Nationalversammlung erreicht werden, mit denen sichergestellt wird, dass  

 allen von Mitgliedern des Parlaments vorgeschlagenen Gesetzesentwürfen eine Begründung 
und eine vorläufige Folgenabschätzung beigefügt sind; 
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 eine zusammenfassende Übersicht über die Stellungnahmen der Interessenträger und die 
zusammenfassende Stellungnahme des Ausschusses sind in den Berichten der 
parlamentarischen Ausschüsse über Gesetzesentwürfe enthalten; und 

 die bei der ersten Abstimmung angenommenen Vorschläge zur Änderung und Ergänzung 
eines Entwurfs eines Gesetzgebungsakts dürfen sich nur unter bestimmten Umständen auf 
Gesetzgebungsakte beziehen, deren Änderung oder Ergänzung in dem ursprünglich 
vorgelegten Entwurf eines Gesetzgebungsakts vorgeschlagen wurde. 

Die Umsetzung der Reform wird bis 31. Dezember 2021 abgeschlossen sein. 

 

Reform 10 (C10.R10): Öffentliche Aufträge 

Ziel dieser Reform ist es, die Transparenz und den Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge zu erhöhen.  

Die Reform umfasst das Inkrafttreten von Rechtsakten, verstärkte Kontrollen, einschließlich Ex-
ante-Kontrollen, Sanktionen bei Verstößen gegen die Vorschriften, die Einführung von eForms, 
Schulungen und einen Bericht, in dem Optionen für eine stärkere Zentralisierung bei Verfahren 
zur Vergabe öffentlicher Aufträge analysiert werden.  

 

Reform 11 (C10.R11): Unternehmer in Bulgarien 

Ziel dieser Reform ist es, die Entwicklung des High-Tech-Sektors im Land zu unterstützen und 
das Unternehmertum zu unterstützen.  

Die Reform besteht in der Einführung von Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit einem 
Visum für Start-up-Unternehmer, Privatinsolvenzen, einer flexibleren Art von 
Handelsunternehmen und Fernarbeit. 
 

Reform 12 (C10.R12): Rat für Wirtschaftsanalyse 

Ziel dieser Reform ist es, die Grundlagen für einen Prozess der schrittweisen und nachhaltigen 
Bereitstellung von fundiertem akademischem wirtschaftlichem Fachwissen für die bulgarische 
Regierung zu schaffen, der als Ausgangspunkt für die Verbesserung der strategischen und 
langfristigen wirtschaftlichen Entscheidungsfindung dienen soll. 

Mit der Reform wird ein Wirtschaftsanalyserat als beratendes Gremium eingerichtet, der von 
einem Sekretariat unterstützt wird. Das wichtigste Ergebnis des Rates für Wirtschaftsanalyse ist 
ein Jahresbericht über die Lage der bulgarischen Wirtschaft.  

 

Investition 1 (C10.I1): Modernisierung des einheitlichen Informationssystems der Gerichte 

Ziel dieser Investition ist es, die Digitalisierung des Justizsystems voranzutreiben.  

Die Investition besteht in der Modernisierung des einheitlichen Informationssystems der 
Gerichte.  
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Investition 2 (C10.I2): Digitalisierung von Gerichtsverfahren in der Verwaltungsgerichtsbarkeit  

Ziel dieser Investition ist es, die Digitalisierung der Verfahren vor den Verwaltungsgerichten 
voranzutreiben. 

Die Investition besteht in der Modernisierung des einheitlichen Fallbearbeitungs-
Informationssystems. 

 

Investition 3 (C10.I3): Informations- und Kommunikationsinfrastruktur bei der 
Staatsanwaltschaft 

Ziel dieser Investition ist es, die Digitalisierung und Sicherheit des Informationsaustauschs 
innerhalb der Staatsanwaltschaft zu erhöhen.  

Die Investition besteht in der Lieferung und/oder Installation von Hard- und Software für die 
Informations- und Kommunikationssysteme.  

Investition 4 (C10.I4): Sicherheitsdienste 

Ziel dieser Investition ist es, die Qualität der Korruptionsbekämpfungs- und Sicherheitspolitik 
zu verbessern.  

Die Investition umfasst die Modernisierung des intelligenten nationalen Sicherheitssystems, 
integrierte Videoüberwachungssysteme und die Anschaffung von Polizeifahrzeugen.  

 

Investition 6 (C10.I6): Unterstützung einer Pilotphase für die Einführung der Modellierung von 
Gebäudeinformationen  

Ziel dieser Investition ist es, die Einrichtung von Gebäudeinformationsmodellen (Building 
Information Modelling, BIM) zu unterstützen.  

Die Investition umfasst Schulungen, eine Website mit Online-Kursen und -Materialien, die 
Integration eines BIM-Moduls in das einheitliche Informationssystem für Raumplanung, 
Investitionsplanung und Baugenehmigung sowie die Bereitstellung von IT-Ausrüstung für die 
öffentliche Verwaltung.  

 

Investition 7 (C10.I7): Einheitliches Informationssystem für Raumplanung, Investitionsplanung 
und Gebäudegenehmigung 

Ziel dieser Investition ist es, den Verwaltungsaufwand für Bürger und Unternehmen im 
Zusammenhang mit dem Bauwesen zu verringern.  

Die Investition besteht in der Einrichtung einer Plattform für die Erbringung administrativer 
Planungsdienstleistungen und die Baugenehmigung.  

 

Investition 10 (C10.I10): Monitorstat-System 
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Ziel dieser Investition ist es, die Informationen über die strategischen Planungsprozesse der 
Zentralregierung zu strukturieren.  

Die Investition besteht in der Modernisierung des Monitorstat-Systems. 

 

Investition 11 (C10.I11): Informations- und Verwaltungsumfeld für den Aufbau- und 
Resilienzplan 

Ziel dieser Investition ist es, die Verwaltungskapazität für die Durchführung von Projekten im 
Rahmen einer leistungsbasierten Finanzierung zu erhöhen, wobei der Schwerpunkt auf dem 
Aufbau- und Resilienzplan Bulgariens liegt. 

Die Investition umfasst die Modernisierung des einheitlichen Managementinformationssystems, 
Schulungen zur Vergabe öffentlicher Aufträge und Videoführer.  
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K. KOMPONENTE 11: SOZIALE INKLUSION 

Diese Komponente des bulgarischen Aufbau- und Resilienzplans zielt darauf ab, die soziale 
Inklusion zu fördern, indem  

- Verbesserung des Sozialschutzes und der Dienstleistungen. Dies umfasst eine Reform 
der Mindesteinkommensregelung und die Entwicklung neuer Instrumente für die 
Sozialhilfeagentur und die Arbeitsagentur;  

- Reform der Langzeitpflege in Bulgarien im Einklang mit den gemeinsamen 
europäischen Leitlinien für den Übergang von institutioneller Betreuung zu Betreuung 
in der lokalen Gemeinschaft sowie mit dem Übereinkommen der Vereinten Nationen 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Darüber hinaus werden Menschen 
mit dauerhaften Behinderungen durch die Bereitstellung von Hilfsmitteln unterstützt, um 
ihre Mobilität und ein unabhängiges Leben zu fördern;  

- Förderung der Sozialwirtschaft und der Kultur- und Kreativbranche. Erreicht werden soll 
dies durch den Aufbau von Schwerpunktzentren für die Sozial- und Solidarwirtschaft, 
die Unterstützungsinstrumente für Sozialunternehmen bereitstellen, durch die 
Einrichtung von Zuschussprogrammen für die Kultur- und Kreativbranche und durch die 
Digitalisierung des Inhalts von Archiven.  

Die Komponente umfasst zwei Reformen und sieben Investitionen und trägt zur Bewältigung der 
in den länderspezifischen Empfehlungen ermittelten Herausforderungen bei, insbesondere der 
Empfehlungen zur Behebung der Mängel der Mindesteinkommensregelung (länderspezifische 
Empfehlungen 2 2020 und 4 2019) sowie zur Verbesserung des Zugangs zu integrierten 
Beschäftigungs- und Sozialdiensten (länderspezifische Empfehlung 4 2019).  

Es wird davon ausgegangen, dass keine Maßnahme in dieser Komponente die Umweltziele im 
Sinne von Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 erheblich beeinträchtigt, wobei die 
Beschreibung der Maßnahmen und der Risikominderungsschritte, die im Aufbau- und 
Resilienzplan im Einklang mit den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes 
der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) festgelegt sind, berücksichtigt 
wird. 

 

K.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 

Unterstützung 

Reform 1 (C11.R1): Reform der Mindesteinkommensregelung 

Ziel der Reform ist es, die Kriterien zu überarbeiten und den Anwendungsbereich der 
Mindesteinkommensregelung auszuweiten.  

Die Maßnahme besteht aus einer Analyse und dem Inkrafttreten eines oder mehrerer Rechtsakte 
über die Mindesteinkommensregelung. 

 

Reform 2 (C11.R2): Reform der Sozialdienste 

Ziel der Reform ist es, die Qualität der Sozialdienstleistungen in Bulgarien zu gewährleisten.  
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Die Maßnahme besteht im Inkrafttreten eines Rechtsakts/von Rechtsakten über soziale 
Dienstleistungen.  

 

Investition 1 (C11.I1): Infrastrukturarbeiten in Langzeitpflegeeinrichtungen 

Ziel der Investition ist die Durchführung von Infrastrukturarbeiten im Gebäudebestand der 
Einrichtungen, in denen soziale Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen und ältere 
Menschen erbracht werden.  

Die Maßnahme umfasst Bau- und Renovierungsarbeiten. 

Investition 2 (C11.I2): Bereitstellung von Hilfsmitteln für Menschen mit dauerhaften 
Behinderungen  

Ziel der Investition ist es, die Voraussetzungen für die soziale Inklusion von Menschen mit 
dauerhaften Behinderungen zu schaffen.  

Die Maßnahme besteht in der Bereitstellung von Gutscheinen für den Erwerb von Hilfsmitteln. 

 

Investition 3 (C11.I3): Entwicklung der Sozialwirtschaft  

Ziel dieser Investition ist es, die Sozialwirtschaft zu fördern, indem die Entwicklung von 
Unternehmen und Organisationen der Sozial- und Solidarwirtschaft unterstützt wird.  

Die Investition umfasst den Bau von Fokuszentren für die Sozial- und Solidarwirtschaft, die 
Unternehmen und Organisationen der Sozial- und Solidarwirtschaft durch Beratungstätigkeiten 
und technische Hilfe unterstützen, unter anderem durch Unterstützung bei der Digitalisierung der 
Geschäftsprozesse dieser Unternehmen. Durch den Standort der Schwerpunktzentren wird 
sichergestellt, dass jede Region, die auf der Ebene 2 der Systematik der Gebietseinheiten für die 
Statistik ausgewiesen ist, von einem Schwerpunktzentrum versorgt wird. 

Die Durchführung der Investition muss bis zum 31. Dezember 2025 abgeschlossen sein. 

 

Investition 4 (C11.I4): Renovierung der Sozialhilfeagentur  

Ziel dieser Investition ist es, die territorialen Strukturen der Sozialhilfeagentur zu renovieren, 
einschließlich der Gewährleistung der Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen. 

Die Maßnahme umfasst Renovierungsarbeiten und die Lieferung von Ausrüstung. 

 

Investition 5 (C11.I5): Digitale Dienste bei der Arbeitsagentur  

Ziel dieser Investition ist es, die Effizienz und Qualität der von der Arbeitsagentur erbrachten 
Dienstleistungen zu steigern.  

Die Maßnahme besteht in der Bereitstellung digitaler Dienstleistungen und Ausrüstung.  
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Investition 6 (C11.I6): Unterstützung des Kultursektors  

Ziel der Investition ist die Unterstützung des Kultursektors in Bulgarien.  

Die Maßnahme besteht aus dem Inkrafttreten von Rechtsakten und der Gewährung von 
Finanzhilfen. 

 

Investition 7 (C11.I7): Digitalisierung von Archiven 

Ziel der Investition ist es, den Inhalt von Archiven zu digitalisieren, Zugang zu ihnen zu 
gewähren und ihre Aufbewahrung zu ermöglichen. 

Die Maßnahme besteht in der Veröffentlichung einer Methodik, der Digitalisierung von Inhalten 
und ihrer Bereitstellung auf einer E-Plattform. 

 

Investition 8 (C11.I8): Kulturinfrastruktur 

Ziel der Investition ist die Digitalisierung der Infrastruktur und der Geschäftsprozesse des 
Nationalen Kulturpalastes und des Festival- und Kongresszentrums Varna. 

Die Maßnahme besteht in der Lieferung von Ausrüstung. 
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L. KOMPONENTE 12: GESUNDHEITSWESEN 

Diese Komponente des bulgarischen Aufbau- und Resilienzplans zielt darauf ab, die 
Bereitstellung und Verfügbarkeit von Gesundheitsdiensten in ganz Bulgarien zu verbessern. Es 
umfasst sechs Reformen und sieben Investitionen.  

Die Komponente umfasst Investitionen in den Gesundheitssektor im gesamten Hoheitsgebiet, 
einschließlich der Modernisierung eines Teils der Krankenhäuser und medizinischen 
Einrichtungen, die entweder pädiatrische, onkologische oder psychiatrische Versorgung 
anbieten. 

Die Komponente umfasst auch den Bau ambulanter Versorgungseinheiten, die Einrichtung eines 
Krankentransportsystems sowie Maßnahmen zur Behebung des Mangels an Fachkräften im 
Gesundheitswesen, einschließlich ihrer unausgewogenen geografischen Verteilung. 

Die Verbesserung der elektronischen Gesundheitsdienste und der digitalen Innovation im 
Gesundheitswesen wird durch den Abschluss der Umsetzung des nationalen 
Gesundheitsinformationssystems und die Entwicklung einer Plattform für die medizinische 
Diagnostik unterstützt.  

Darüber hinaus werden im Rahmen der Komponente Strategien und Aktionspläne eingeführt, die 
den Investitionen zugrunde liegen. Die nationalen Strategien und Pläne decken auch weitere 
relevante Anliegen ab, darunter Gesundheitserziehung in Schulen und gesundes Altern. 

Die Komponente trägt zur Bewältigung der Herausforderungen bei, die in den länderspezifischen 
Empfehlungen zur Mobilisierung angemessener Finanzmittel zur Stärkung der Resilienz, 
Zugänglichkeit und Kapazität des Gesundheitssystems und zur Gewährleistung einer 
ausgewogenen geografischen Verteilung des Gesundheitspersonals (länderspezifische 
Empfehlung 1 2020) sowie zur Verbesserung des Zugangs zu Gesundheitsdiensten und zur 
Behebung des Fachkräftemangels im Gesundheitswesen (länderspezifische Empfehlung 4 2019) 
ermittelt wurden. 

Es wird davon ausgegangen, dass keine Maßnahme in dieser Komponente die Umweltziele im 
Sinne von Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 erheblich beeinträchtigt, wobei die 
Beschreibung der Maßnahmen und der Risikominderungsschritte, die im Aufbau- und 
Resilienzplan im Einklang mit den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes 
der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) festgelegt sind, berücksichtigt 
wird. 

 

L.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 

Unterstützung 

Reform 1 (C12.R1): Verbesserung des strategischen Rahmens für das Gesundheitswesen  

Ziel der Reform ist es, die Widerstandsfähigkeit des Gesundheitssystems gegenüber Schocks zu 
erhöhen und den Zugang der Bevölkerung zu einer hochwertigen und zeitnahen 
Gesundheitsversorgung zu verbessern, indem die strategische Grundlage für künftige 
Investitionen und Reformen bereitgestellt und einschlägige Maßnahmen ermittelt werden.  
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Die Reform umfasst die Annahme einer Reihe von Strategien und Plänen, und zwar: 

 die nationale Gesundheitsstrategie 2030, mit der die bestehenden strukturellen 
Herausforderungen im Gesundheitssektor, einschließlich des Fachkräftemangels im 
Gesundheitswesen im gesamten Hoheitsgebiet, angegangen werden sollen, indem die 
strategischen Ziele und Prioritäten für einen Zeitraum von zehn Jahren festgelegt werden;  

 die Nationale Strategie für psychische Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger der 
Republik Bulgarien 2021-2030, die Empfehlungen zur Förderung der Integration 
psychiatrischer Dienste in gemeindenahe Dienste und Dienstleistungen, die zu Hause in 
Anspruch genommen werden (Deinstitutionalisierung), sowie zur Bewältigung der 
Hauptprobleme des psychiatrischen Pflegesystems im Land, einschließlich veralteter 
Ausrüstung und Einrichtungen sowie Personalmangel, enthält; 

 die nationale Strategie für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen und die 
pädiatrische Betreuung in der Republik Bulgarien 2030, die gezielte Empfehlungen zur 
Stärkung der Gesundheitsdienste für Kinder und Jugendliche ab der Schwangerschaft 
enthält; 

 nationale Strategie für eine gesunde geriatrische Versorgung und ein gesundes Altern in 
der Republik Bulgarien 2021-2030. Mit der Strategie wird ein umfassendes Paket von 
Empfehlungen gefördert, die auf die Gesundheit und das Wohlergehen älterer Menschen 
ausgerichtet sind, wobei regionale demografische Entwicklungen und die Verfügbarkeit 
von Dienstleistungen, einschließlich des Zugangs zu Gesundheits- und Sozialdiensten, 
berücksichtigt werden. 

Die Annahme dieser Strategien wird durch die Annahme begleitender Aktionspläne für ihre 
Umsetzung ergänzt. Die Aktionspläne bauen auf den Empfehlungen der Strategien auf, um die 
Maßnahmen, einschließlich ihres Zeitplans, darzulegen. 

Die Reform umfasst auch die Annahme von: 

 die nationale Karte der langfristigen Bedürfnisse des Gesundheitssektors in Bulgarien, 
die auf der Grundlage einer Analyse der Gesundheitseinrichtungen in jeder Region 
Empfehlungen dazu enthält, wie eine ausgewogene Verteilung der 
Gesundheitsdienstleistungen in Bulgarien gefördert werden kann; 

 den nationalen Plan zur Krebsbekämpfung in der Republik Bulgarien 2021-2027, in dem 
Maßnahmen zur Verringerung der Krebsinzidenz und -sterblichkeit dargelegt werden, die 
auf Vorsorgemaßnahmen zur Früherkennung von Krebs sowie Krebsbehandlungen 
ausgerichtet sind; 

Die Durchführung der Reform muss bis zum 30. Juni 2025 abgeschlossen sein. 

Reform 2 (C12.R2): Entwicklung elektronischer Gesundheitsdienste und des nationalen 
Gesundheitsinformationssystems 

Ziel der Reform ist es, zur Entwicklung der elektronischen Gesundheitsdienste beizutragen.  

Die Maßnahme besteht aus dem Inkrafttreten eines oder mehrerer Rechtsakte über elektronische 
Gesundheitsdienste und der Modernisierung des nationalen Gesundheitsinformationssystems 
(NHIS). 

 

Reform 3 (C12.R3): Verbesserung der Attraktivität von Gesundheitsberufen und Förderung einer 
ausgewogeneren Verteilung der Angehörigen der Gesundheitsberufe im gesamten Hoheitsgebiet 
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Ziel der Reform ist es, dazu beizutragen, den Mangel an Fachkräften im Gesundheitswesen und 
deren ungleiche Verteilung im Land zu verringern.  

Die Maßnahme besteht aus dem Inkrafttreten eines Rechtsakts/von Rechtsakten und anderen 
Maßnahmen. 

 

Reform 6 (C12.R6): Plan für eine moderne Gesundheitserziehung in Schulen 

Ziel der Reform ist es, durch die Bereitstellung von Gesundheitserziehung in Schulen zur 
Verringerung vermeidbarer Krankheiten beizutragen.  

Die Reform besteht in der Ausarbeitung und Annahme eines Plans für die Gesundheitserziehung 
in der bulgarischen Schule 2021-2027. In dem Plan werden Maßnahmen zur Förderung einer 
gesunden Lebensweise von Schülern in den Bereichen reproduktive Gesundheit, Ernährung und 
schädlicher Konsum von Alkohol und anderen psychoaktiven Substanzen festgelegt.  

Die Umsetzung der Reform soll bis 31. Dezember 2022 abgeschlossen sein. 

 

Investition 1 (C12.I1): Modernisierung der Krankenhauseinrichtungen 

Ziel dieser Investition ist die Modernisierung der Ausrüstung von Einrichtungen zur 
pädiatrischen und onkologischen Versorgung.  

Die Maßnahme umfasst die Lieferung medizinischer Ausrüstung sowie Bau- und/oder 
Renovierungsarbeiten.  

 

Investition 2 (C12.I2): Zentren für interventionelle Diagnose und endovaskuläre Behandlung 
zerebrovaskulärer Erkrankungen 

Ziel der Investition ist es, den Zugang zur Versorgung bei zerebrovaskulären Erkrankungen zu 
verbessern.  

Die Maßnahme umfasst Bauarbeiten und die Lieferung von Ausrüstung für spezialisierte Zentren 
in Krankenhäusern. 

 

Investition 3 (C12.I3): Modernisierung der psychiatrischen Versorgung 

Ziel der Investition ist die Modernisierung der veralteten Ausrüstung und Infrastruktur von 
psychiatrischen Einrichtungen.  

Die Maßnahme besteht darin, psychiatrische Pflegeeinrichtungen zu renovieren und zu 
renovieren und ihnen neue medizinische Ausrüstung zur Verfügung zu stellen. 

 

Investition 4 (C12.I4): Einrichtung eines Krankentransportsystems 
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Ziel dieser Investition ist die Einrichtung eines Krankentransportsystems.  

Die Maßnahme besteht in der Anschaffung von Hubschraubern und dem Bau von Einsatzorten 
mit Hangars.  

 

Investition 5 (C12.I5): Nationale digitale Plattform für medizinische Diagnostik 

Ziel der Investition ist es, eine höhere Qualität der IT-Infrastruktur für medizinische 
Diagnosedienste zu erreichen.  

Die Maßnahme besteht in der Einrichtung einer digitalen Plattform für die medizinische 
Diagnostik. 

 

Investition 7 (C12.I7): Entwicklung der ambulanten Versorgung 

Ziel dieser Investition ist es, die präventive und ambulante Versorgung in abgelegenen Gebieten 
zu fördern.  

Die Maßnahme besteht im Bau oder in der Renovierung ambulanter medizinischer Einheiten 
oder Ambulanzcontainer.  
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M. KOMPONENTE 13: REPOWEREU 

Ziel der REPowerEU-Komponente des bulgarischen Aufbau- und Resilienzplans ist es, die 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und den ökologischen Wandel in 
Schlüsselsektoren der Wirtschaft zu beschleunigen, wobei der Schwerpunkt auch auf der 
Unterstützung schutzbedürftiger Gruppen liegt. 

Die Komponente umfasst Reformen zur Schaffung eines Governance-Rahmens für Energiearmut 
und zur Vorbereitung auf die Liberalisierung des Stromeinzelhandelsmarkts sowie zur Erhöhung 
der Transparenz der Netzanschlussverfahren und zur Verbesserung der Funktionsweise des 
Stromausgleichsmarkts sowie zur Ermöglichung von Laststeuerungsmaßnahmen. Diese 
Reformen werden durch Investitionen in ein nationales Informationssystem für von 
Energiearmut betroffene Haushalte und schutzbedürftige Kunden, in 
Stromspeicherinfrastrukturen sowie in Photovoltaikanlagen und Elektrofahrzeuge für soziale 
Einrichtungen ergänzt.  

Es wird erwartet, dass keine Maßnahme im Rahmen dieser Komponente eine erhebliche 
Beeinträchtigung der Umweltziele im Sinne des Artikels 17 der Verordnung (EU) 2020/852 
verursacht, wobei die Beschreibung der Maßnahmen und der im Aufbau- und Resilienzplan 
festgelegten Abhilfemaßnahmen im Einklang mit den technischen Leitlinien „Vermeidung 
erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) zu berücksichtigen ist. 

 

M.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 

Unterstützung 

Reform 1 (C13.R1): Governance-Rahmen zur Bekämpfung der Energiearmut und Vorbereitung 
der Liberalisierung des Einzelhandelsmarktes 

Ziel dieser Reform ist es, einen Beitrag zur Bekämpfung der Energiearmut und zum Schutz von 
von Energiearmut betroffenen Haushalten und schutzbedürftigen Kunden zu leisten und die 
Liberalisierung des Einzelhandelsmarktes weiter zu erleichtern. 

Die Maßnahme besteht aus einem oder mehreren Rechtsakten im Zusammenhang mit 
Energiearmut. 

 

Reform 2 (C13.R2): Transparenz der Anschlussverfahren für neue erneuerbare Energien und 
Speicherkapazitäten 

Ziel dieser Reform ist es, die Anschlussverfahren für neue Kapazitäten im Bereich der 
erneuerbaren Energien transparenter zu gestalten.  

Die Maßnahme besteht in der Erstellung einer Karte der Hosting-Kapazitäten für Online-Netze. 

 

Reform 3 (C13.R3): Funktionieren des Regelreservemarkts und Laststeuerung 

Ziel dieser Reform ist es, das Funktionieren des Regelreservemarkts in Bulgarien zu unterstützen.  

www.parlament.gv.at
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Die Maßnahme besteht im Beitritt des Übertragungsnetzbetreibers ESO EAD zur Plattform für 
die internationale Koordinierung der automatischen Frequenzwiederherstellung und des stabilen 
Netzbetriebs (PICASSO) und in der Veröffentlichung eines Berichts über 
Laststeuerungsmaßnahmen.  

 

Investition 1 (C13.I1): Informationssystem über von Energiearmut betroffene Haushalte und 
schutzbedürftige Kunden  

Ziel dieser Investition ist es, die Ermittlung von von Energiearmut betroffenen Haushalten und 
schutzbedürftigen Kunden zu erleichtern.  

Die Investition besteht in der Bereitstellung eines Informationssystems über von Energiearmut 
betroffene Haushalte und schutzbedürftige Kunden zur Nutzung. 

 

Investition 2 (C13.I2): Ausgeweitete Maßnahme: Nationale Infrastruktur für die 
Stromspeicherung (RESTORE) 

Ziel dieser Investition ist die Unterstützung von Stromspeicheranlagen und eine Ausweitung der 
bestehenden Investition 8 der Komponente 4.  

Die Investition besteht in der Errichtung von Stromspeicheranlagen.  

Investition 3 (C13.I3): Installation von Photovoltaikanlagen und die Bereitstellung von 
Elektrofahrzeugen für Sozialdiensteinrichtungen  

Ziel dieser Investition ist es, Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und Elektrofahrzeuge 
für die Erbringung sozialer Dienstleistungen zu unterstützen.  

Die Maßnahme umfasst i) die Installation von Photovoltaikanlagen in bestehenden 
Sozialeinrichtungen, und ii) die Lieferung von Elektrofahrzeugen für soziale Einrichtungen.  

Investition 4 (C13.I4): Förderung von Kapazitäten zur Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen und zur Stromspeicherung  

Ziel der Investition ist es, den Anteil sauberer Energie am Energiemix Bulgariens zu erhöhen. 

Die Maßnahme besteht in der Förderung der Installation und des Anschlusses von Kapazitäten 
zur Erzeugung erneuerbarer Energie zusammen mit Stromspeicheranlagen an das Netz.  
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2. Geschätzte Gesamtkosten des Aufbau- und Resilienzplans  

Die geschätzten Gesamtkosten des Aufbau- und Resilienzplans Bulgariens belaufen sich auf 
12 075 546 451 BGN, was 6 174 106 145 EUR auf der Grundlage des EUR/BGN-EZB-
Referenzzinssatzes vom 15. Oktober 2021 entspricht.   

Die Gesamtkosten des REPowerEU-Kapitels werden auf 498 208 098 EUR veranschlagt. 
Insbesondere belaufen sich die geschätzten Gesamtkosten der in Artikel 21c Absatz 3 Buchstabe a 
der Verordnung (EU) 2023/435 genannten Maßnahmen auf 0 EUR, während sich die Kosten der 
anderen Maßnahmen im REPowerEU-Kapitel auf 498 208 098 EUR belaufen. 

 

ABSCHNITT 2: FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG  

1. FINANZIELLEN BEITRAG  

Die in Artikel 2 Absatz 2 genannten Tranchen werden wie folgt strukturiert: 

 

1.1. Erste Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung) 

Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme (Reform oder 
Investition) Etappenziel/Zielwert Namen 

1 C1.R1 Reform der Vorschul- und 
Schulbildung sowie der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung 

Meilenstein Inkrafttreten der Änderungen des 
Vorschul- und 
Schulbildungsgesetzes und des 
Sekundärrechts. 

5 C1.R2 Hochschulreform Meilenstein Inkrafttreten der Änderungen des 
Hochschulgesetzes 

6 C1.R2 Hochschulreform Meilenstein Nationale Karte der 
Hochschulbildung 

35 C3.R1 Rechtsrahmen zur Mobilisierung 
industrieller Investitionen und zur 
Entwicklung industrieller Ökosysteme 

Meilenstein Inkrafttreten des neuen Gesetzes 
über Industrieparks 

113 C4.R9 Fahrplan zur Klimaneutralität Meilenstein Inkrafttreten des 
Regierungsbeschlusses zur 
Einrichtung der Kommission für die 
Energiewende 

137 C7.R2 Zuweisung von Funkfrequenzen Meilenstein Inkrafttreten des Dekrets über die 
Senkung der 
Frequenznutzungsgebühren 

140 C7.R3 Schaffung eines günstigen 
Investitionsumfelds 

Meilenstein Inkrafttreten von 
Gesetzesänderungen zur Umsetzung 
der Empfehlungen im Rahmen des 
Konnektivitäts-Instrumentariums 

148 C7.I2 TETRA-System und Funkrelaisnetz Meilenstein Vergabe von Aufträgen für die 
Entwicklung des TETRA-Systems 
und des Funkrelaisnetzes 

161 C8.R1 Strategischer Rahmen für den Verkehr Meilenstein Inkrafttreten des nationalen Plans 
für die Entwicklung des 
kombinierten Verkehrs in Bulgarien 
bis 2030 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme (Reform oder 
Investition) Etappenziel/Zielwert Namen 

169 C8.R2 Straßenverkehrssicherheit Meilenstein Neue Strategie für die 
Straßenverkehrssicherheit und 
Aktionsplan 

199 C8.I6 U-Bahn-Linie 3 Sofia Meilenstein Aufträge für den Bau neuer 
Abschnitte der U-Bahn-Linie 3 in 
Sofia im Anschluss an eine offene 
Ausschreibung 

207 C9.R1 Ein neuer regionaler Ansatz unter 
direkter Einbeziehung der lokalen 
Gemeinschaften in die Verwaltung der 
europäischen Fonds und Instrumente 

Meilenstein Änderungen des Rechtsrahmens für 
die Verwaltung von EU-Mitteln 

213 C10.R1 Reform des Justizsystems Meilenstein Annahme eines Fahrplans für die 
Umsetzung der Urteile des 
Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte durch den 
Ministerrat 

238 C10.R8 Maßnahmen betreffend den Rahmen 
zur Bekämpfung der Geldwäsche  

Meilenstein Annahme des Aktionsplans zur 
Minderung der in der nationalen 
Risikobewertung ermittelten 
Risiken der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung 

241 C10.R9 Verbesserung der Qualität des 
Gesetzgebungsverfahrens 

Meilenstein Inkrafttreten der Vorschriften für die 
Organisation und die Tätigkeit der 
Nationalversammlung  

279 C10.I11 Informations- und 
Verwaltungsumfeld für den Aufbau- und 
Resilienzplan 

Meilenstein Bereitstellung eines 
Datenspeichersystems für die 
Überwachung der Durchführung 
des Aufbau- und Resilienzplans  

280 C10.I11 Informations- und 
Verwaltungsumfeld für den Aufbau- und 
Resilienzplan 

Ziel Aktualisierung der Videoleitfäden, 
um alle Geschäftsprozesse des ARP-
Informationssystems vollständig 
abzudecken 

281 C10.I11 Informations- und 
Verwaltungsumfeld für den Aufbau- und 
Resilienzplan 

Meilenstein Inkrafttreten des Rechtsakts zur 
Einrichtung des Verwaltungs- und 
Kontrollsystems für den Aufbau- 
und Resilienzplan 

282 C10.I11 Informations- und 
Verwaltungsumfeld für die Durchführung 
des Aufbau- und Resilienzplans 

Meilenstein Eine genehmigte Analyse der 
Arbeitsbelastung für die Direktion 
Nationale Fonds und die zentrale 
Koordinierungsstelle, das 
Inkrafttreten der Änderungen der 
Strukturverordnungen für die 
Exekutivagentur „Prüfung der EU-
Mittel“ und die Umsetzung der 
entsprechenden Empfehlungen 

286 C11.R1 Reform der 
Mindesteinkommensregelung  

Meilenstein Inkrafttreten der Änderungen der 
sekundärrechtlichen Vorschriften 
des Sozialhilfegesetzes 

290 C11.R2 Reform der Sozialdienstleistungen Meilenstein Inkrafttreten der Verordnung über 
die Qualität von 
Sozialdienstleistungen 

315 C12.R1 Verbesserung des strategischen 
Rahmens für das Gesundheitswesen 

Meilenstein Nationale Strategie für die 
psychische Gesundheit der 
Bürgerinnen und Bürger der 
Republik Bulgarien 2021-2030 und 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme (Reform oder 
Investition) Etappenziel/Zielwert Namen 

Aktionsplan für die Umsetzung der 
Strategie 

  Ratenzahlungsbetrag 1 368 912 911 EUR 
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1.2. Zweite Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung):  

Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme (Reform oder 
Investition) Etappenziel/Zielwert Namen 

2 C1.R1 Reform der Vorschul- und 
Schulbildung sowie der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung 

Meilenstein Inkrafttreten der Änderungen des Gesetzes 
zur Beschäftigungsförderung 

3 C1.R1 Reform der Vorschul- und 
Schulbildung sowie der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung 

Meilenstein Aktionsplan zur Umsetzung des 
strategischen Rahmens für die 
Entwicklung der allgemeinen und 
beruflichen Bildung und des Lernens in 
der Republik Bulgarien (2021-2030) 

7 C1.R2 Hochschulreform Meilenstein Aktionsplan zur Umsetzung der Strategie 
für die Entwicklung der Hochschulbildung 
in der Republik Bulgarien (2021-2030) 

8 C1.I1 MINT-Zentren und Innovation in der 
Bildung 

Meilenstein Einrichtung des nationalen MINT-
Zentrums  

321 C12.R2 Entwicklung elektronischer 
Gesundheitsdienste und des nationalen 
Gesundheitsinformationssystems 

Meilenstein Inkrafttreten der Änderungen des 
Rechtsrahmens für elektronische 
Gesundheitsdienste 

40 C3.I2.1.a Garantieinstrument für Wachstum Meilenstein Unterzeichnung der Beitragsvereinbarung 
zwischen der Europäischen Kommission 
und der Regierung Bulgariens 

43 C3.I2.1.b Eigenkapitalinstrumente für 
Wachstum 

Meilenstein Unterzeichnung der 
Finanzierungsvereinbarung zwischen dem 
Europäischen Investitionsfonds und der 
Regierung Bulgariens 

46 C3.I2.1.c Zuschussprogramm für die 
technologische Modernisierung  Meilenstein Abgeschlossene Auswahlverfahren  

48 C3.I2.1.d Zuschussprogramm für 
Informations- und 
Kommunikationstechnologie und 
Cybersicherheit in kleinen und mittleren 
Unternehmen 

Meilenstein Abgeschlossene Auswahlverfahren  

50 C3.I2.1.e Innovationspool 
(Eigenkapitalinstrumente für Innovation) Meilenstein 

Unterzeichnung der 
Finanzierungsvereinbarung zwischen dem 
Europäischen Investitionsfonds und der 
Regierung Bulgariens 

56 C3.I2.2.b Garantieinstrument für 
Energieeffizienz und erneuerbare Energien Meilenstein 

Unterzeichnung der Beitragsvereinbarung 
zwischen der Europäischen Kommission 
und der Regierung der Republik Bulgarien 

61 C3.2.3.a Eigenkapitalinstrumente für 
Investitionen in Klimaneutralität und digitalen 
Wandel Meilenstein 

Unterzeichnung einer 
Finanzierungsvereinbarung zwischen der 
Republik Bulgarien und dem 
Europäischen Investitionsfonds 

63 C4.R1 Einrichtung eines Nationalen Fonds für 
die Dekarbonisierung 

Meilenstein Bewertung des nationalen 
Energieeffizienz-Regulierungsrahmens, 
veröffentlicht von einem unabhängigen 
Expertengremium 

66 C4.R3 Definition von „Energiearmut“ und von 
Kriterien zur Ermittlung von von Energiearmut 

Meilenstein Inkrafttreten der Änderungen des 
Energiegesetzes und der 

www.parlament.gv.at



 

153 
 

Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme (Reform oder 
Investition) Etappenziel/Zielwert Namen 

betroffenen Haushalten und schutzbedürftigen 
Verbrauchern 

sekundärrechtlichen Vorschriften über 
„Energiearmut“  

67 C4.R2 Erleichterung von Investitionen in 
energetische Renovierungen von 
Wohngebäuden 

Meilenstein Inkrafttreten der Änderungen des Gesetzes 
über die Verwaltung des Eigentums an 
Wohneigentum 

68 C4.I1 Unterstützung für die Renovierung des 
Gebäudebestands 

Meilenstein Zur Einführung einer nationalen 
Förderregelung für die energetische 
Sanierung von Wohn- und 
Nichtwohngebäuden  
 

69 C4.I1 Unterstützung für die Renovierung des 
Gebäudebestands 
 
Teilmaßnahme 1: Renovierung von 
Wohngebäuden 

Meilenstein Aufforderung zur Einreichung von 
Vorschlägen für die energetische 
Sanierung von Wohngebäuden 

72 C4.I1 Unterstützung für die Renovierung des 
Gebäudebestands 
 
Teilmaßnahme 2: Renovierung von 
Nichtwohngebäuden, einschließlich 
öffentlicher Gebäude, und  
 
Teilmaßnahme 3: Renovierung von 
Nichtwohngebäuden im verarbeitenden 
Gewerbe, im Handel und im 
Dienstleistungssektor  

Meilenstein Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen für die energetische 
Sanierung von Nichtwohngebäuden 

82 C4.R4 Förderung von Projekten in den 
Bereichen Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien durch die Energierechnungen 

Meilenstein Inkrafttreten von Rechtsakten über 
Energieeffizienzverbesserungen im 
Rahmen des Modells der 
Energiedienstleistungsunternehmen 
(ESCO). 

85 C4.I4 Digitaler Wandel des 
Stromübertragungsnetzes 

Meilenstein  Unterzeichnete Verträge oder Beginn der 
Arbeiten  zur Modernisierung der 
nationalen Übertragungsnetze  

79 C4.I3 Förderung energieeffizienter 
Straßenbeleuchtungssysteme 

Meilenstein Unterzeichnung von Finanzhilfeverträgen 
für die Renovierung öffentlicher 
Beleuchtungssysteme (Aufforderung 1) 

29 C2.I1 Programm zur Förderung von Forschung 
und Innovation 

Ziel  Unterzeichnung von Verträgen mit 
Forschungshochschuleinrichtungen  

92 C4.R8 Liberalisierung des Strommarkts Meilenstein Integration des Strommarkts 
83 C4.R5 Zentrale Anlaufstellen für 

Renovierungen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz 

Meilenstein Einrichtung von Pilot-One-Stop-Shops für 
energetische Renovierungen  

91 C4.R8 Liberalisierung des Strommarkts 
 

Meilenstein  Inkrafttreten von Rechtsakten 

105 C4.I7 Verstärkte Nutzung erneuerbarer 
Energien aus geothermischen Quellen 

Meilenstein Inkrafttreten von Rechtsakten über die 
Nutzung erneuerbarer Energie aus 
geothermischen Quellen 

114 C4.R9 Fahrplan zur Klimaneutralität Meilenstein Annahme eines Beschlusses über einen 
Fahrplan zur Klimaneutralität durch den 
Ministerrat 

95 C4.R6 Steigerung der Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Quellen 

Meilenstein Inkrafttreten von Rechtsakten 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme (Reform oder 
Investition) Etappenziel/Zielwert Namen 

97 C4.I8 Nationale Infrastruktur für die 
Stromspeicherung (RESTORE) 

Meilenstein Änderung des nationalen Rechtsrahmens 
zur Unterstützung des raschen Ausbaus der 
Stromspeicherung 

76 C4.I2 Förderung erneuerbarer Energien für 
Haushalte  

Meilenstein Zur Einführung einer nationalen Regelung 
zur Förderung erneuerbarer Energien für 
Haushalte  

126 C5.R1 Einrichtung der Verwaltungsstruktur 
des Natura-2000-Netzes  

Meilenstein Änderungen des Biodiversitätsgesetzes 

138 C7.R2 Zuweisung von Funkfrequenzen Meilenstein Mitteilung über die Zuteilung von 
Nutzungsrechten an Betreiber im 26-GHz - 
Band 

 

162 C8.R1 Strategischer Rahmen für den Verkehr Ziel Stärkung der Kapazitäten für die 
Verwaltung und Durchführung von TEN-
V-Eisenbahnprojekten 

173 C8.R3 Nachhaltige urbane Mobilität  Meilenstein Einbeziehung der nachhaltigen städtischen 
Mobilität in territoriale Strategien und 
Entwicklungsplanung 

214 C10.R1 Reform des Justizsystems Meilenstein Inkrafttreten der Gesetzesänderungen zum 
Rechtshilfegesetz 

217 C10.R2 Korruptionsbekämpfung Meilenstein Inkrafttreten des Gesetzes zum Schutz von 
Personen, die Verstöße melden oder 
Informationen über Verstöße offenlegen, 
und der Änderungen des Rechtsrahmens 
im Zusammenhang mit der Meldung von 
Missständen  

219 C10.R2 Korruptionsbekämpfung Meilenstein Verbesserung der Rolle der 
Aufsichtsbehörde innerhalb des Obersten 
Justizrats bei der Verhütung und 
Bekämpfung von Korruption im 
Justizwesen 

227 C10.R3 Rechtsakte zum  Mediationsrahmen  Meilenstein Inkrafttreten von Rechtsakten über den  
Mediationsrahmen 

228 C10.R4 Maßnahmen in Bezug auf den 
Insolvenzrahmen 

Meilenstein Inkrafttreten von Rechtsakten in Bezug 
auf Insolvenz- und 
Restrukturierungsverfahren 

231 C10.R6 Reform des Registers zur 
Erschließung des Potenzials elektronischer 
Behördendienste 

Meilenstein Inkrafttreten der Änderungen des Gesetzes 
über elektronische Governance 

232 C10.R6 Reform des Registers zur 
Erschließung des Potenzials elektronischer 
Behördendienste 

Meilenstein Inkrafttreten der Änderungen des 
Kataster- und Grundbuchgesetzes 

234 C10.R7 Governance-Rahmen für staatseigene 
Unternehmen 

Meilenstein Annahme einer Politik des 
Staatseigentums 

239 C10.R8 Maßnahmen betreffend den Rahmen 
zur Bekämpfung der Geldwäsche  

Meilenstein Annahme einer Aktualisierung der 
nationalen Risikobewertung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung  

242 C10.R10 Öffentliches Beschaffungswesen Meilenstein Inkrafttreten von Gesetzesänderungen 
zum Gesetz über das öffentliche 
Auftragswesen, um die Zahl der Aufträge 
ohne Ausschreibung und 
Einzelausschreibungen zu verringern 

235 
 

C10.R7 Governance-Rahmen für staatseigene 
Unternehmen 

Meilenstein Annahme der jährlichen 
zusammenfassenden Berichterstattung 
über die Leistung staatseigener 
Unternehmen 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme (Reform oder 
Investition) Etappenziel/Zielwert Namen 

251 C10.R11 Unternehmerisches Bulgarien Meilenstein Einführung eines Verfahrens und von 
Anforderungen für die Erteilung und den 
Widerruf eines Visums für 
Existenzgründer 

252 C10.R11 Unternehmerisches Bulgarien Meilenstein Inkrafttreten des Gesetzes über 
Privatinsolvenzen  

253 C10.R11 Unternehmerisches Bulgarien Meilenstein Inkrafttreten eines neuen Kapitels im 
Handelsgesetz zur Einführung einer neuen 
Rechtsform für Handelsgesellschaften 

256 C10.R12 Wirtschaftsanalyserat Meilenstein Institutionalisierung des Rates für 
Wirtschaftsanalyse 

283 C10.I11 I Information und Verwaltungsumfeld 
für den Aufbau- und Resilienzplan 

Ziel Im Bereich der Auftragsvergabe geschulte 
Mitarbeiter 

287 C11.R1 Reform der 
Mindesteinkommensregelung  

Meilenstein Fertigstellung eines Berichts über die 
Mindesteinkommensregelung 

297 C11.I2 Bereitstellung von Hilfsmitteln für 
Menschen mit dauerhaften Behinderungen 

Meilenstein Methodik für die Auswahl von Menschen 
mit dauerhaften Behinderungen 

299 C11.I3 Entwicklung der Sozialwirtschaft Ziel Aufbau und Ausstattung von sechs 
regionalen Schwerpunktzentren  

316 C12.R1 Verbesserung des strategischen 
Rahmens für das Gesundheitswesen 

Meilenstein National Map of the Long-Term Needs of 
the Healthcare Sector (Nationale Karte 
des langfristigen Bedarfs des 
Gesundheitswesens) 

317 C12.R1 Verbesserung des strategischen 
Rahmens für das Gesundheitswesen 

Meilenstein Nationale Gesundheitsstrategie 2030  

318 C12.R1 Verbesserung des strategischen 
Rahmens für das Gesundheitswesen 

Meilenstein Nationale Strategie für die Gesundheit 
von Kindern und Jugendlichen und die 
pädiatrische Betreuung in der Republik 
Bulgarien 2030 

319 C12.R1 Verbesserung des strategischen 
Rahmens für das Gesundheitswesen 

Meilenstein Nationaler Plan zur Krebsbekämpfung in 
der Republik Bulgarien 2021-2027 

328 C12.R6 Plan für moderne 
Gesundheitserziehung in Schulen 

Meilenstein Nationaler Plan für die 
Gesundheitserziehung an bulgarischen 
Schulen 2021-2027 

  Ratenzahlungsbetrag 438 607 041 EUR  
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1.3. Dritte Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung):  

Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme (Reform oder 
Investition) Etappenziel/Zielwert Namen 

24 C2.R1 Gemeinsame Politik für Forschung 
und Innovation 

Meilenstein Inkrafttreten des Rechtsakts/der 
Rechtsakte über Forschung und 
Innovation 

25 C2.R1 Gemeinsame Politik für Forschung 
und Innovation 

Meilenstein Rechtsakt(e) im Zusammenhang mit 
Forschung und Innovation 

29a C2.I1 Programm zur Förderung von 
Forschung und Innovation 

Meilenstein Vertragsunterzeichnung 

31 C2.I2 Investitionen in die Bulgarische 
Akademie der Wissenschaften 

Meilenstein Maßnahmen für das Gemeinsame 
Innovationszentrum 

32 C2.I2 Investitionen in die Bulgarische 
Akademie der Wissenschaften 

Meilenstein Optischer Weg für die 
Quantenschlüsselverteilung  

36 C3.I1 Programm für Industrieparks und -
gebiete („AttractInvestBG“) Ziel Auswahl von Industrieparks/-gebieten 

42 C3.I2 Investition 2.1.a Garantieinstrument 
für Wachstum Ziel Vom InvestEU-Investitionsausschuss 

genehmigte Vorhaben 
47 C3.I2 Investition 2.1.c Zuschussprogramm 

für die technologische Modernisierung Ziel 
Bugdet-Ausführung – Übertragung von 
mindestens 120 Mio. EUR für die 
technologische Modernisierung 

53 C3.I2 Investition 2.2.a – Zuschussregelung 
für Investitionen in erneuerbare 
Energiequellen zur Eigennutzung mit 
lokalen Speicheranlagen 

Meilenstein Genehmigte Projekte 

58 C3.I2 Investition 2.2.b – Garantieinstrument 
für Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien 

Ziel  
Vom InvestEU-Investitionsausschuss 
genehmigte Finanz- oder 
Investitionsvorhaben 

59 C3.I2 Investition 2.2.c Zuschussprogramm 
zur Unterstützung von Unternehmen beim 
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft 

Meilenstein Genehmigte Projekte  

64 C4.R1 Einrichtung eines Nationalen Fonds 
für die Dekarbonisierung 

Meilenstein Inkrafttreten des Rechtsakts/der 
Rechtsakte zur Einrichtung des 
Nationalen Fonds für Dekarbonisierung  

84 C4.R5 Zentrale Anlaufstellen für 
Renovierungen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz 

Ziel Zentrale Anlaufstellen benannt 

90 C4.R7 Unterstützung der 
Wertschöpfungskette für grünen Wasserstoff  

Meilenstein Inkrafttreten des Rechtsakts/der 
Rechtsakte zur Wertschöpfungskette für 
grünen Wasserstoff 

115 C4.R10 Dekarbonisierung des 
Energiesektors 

Meilenstein Inkrafttreten von Rechtsakten zur 
Einführung einer CO2-
Emissionsobergrenze für Braunkohle- 
und Kohlekraftwerke 

70 C4.I1 Unterstützung für die Renovierung des 
Gebäudebestands 
 
Teilmaßnahme 1: Renovierung von 
Wohngebäuden 
 
Teilmaßnahme 2: Renovierung öffentlicher 
Nichtwohngebäude  
 
Und 
 

Meilenstein Unterzeichnung von Verträgen über die 
energetische Sanierung von Gebäuden  
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Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme (Reform oder 
Investition) Etappenziel/Zielwert Namen 

Teilmaßnahme 3: Renovierung von 
Nichtwohngebäuden im verarbeitenden 
Gewerbe, im Handel und im 
Dienstleistungssektor 

88 C4.I4 Digitaler Wandel des 
Stromübertragungsnetzes 

Ziel Erhöhung der monatlichen maximalen 
grenzüberschreitenden 
Nettoübertragungskapazität um 
1 600 MW 

122 C4.I8 Nationale Infrastruktur für die 
Stromspeicherung (RESTORE) 

Meilenstein Unterzeichnung von Verträgen für 
Stromspeicheranlagen    

131 C6.R1 Nationales Aktionsprogramm Meilenstein Annahme des Nationalen 
Aktionsprogramms 

139 C7.R2 Zuweisung von Funkfrequenzen Meilenstein Inkrafttreten der Entscheidung(en) der 
Kommission für 
Kommunikationsverordnung über die 
Zuteilung von Rechten im 700-MHz-
Band und im 800-MHz-Band 

149 C7.I2 TETRA-System und Funkrelaisnetz Meilenstein Lieferung von Ausrüstung auf der 
Grundlage des TETRA-Standards 

164 C8.R1 Strategischer Rahmen für den Verkehr Meilenstein Marktbewertung des Umfangs 
gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen 

184 C8.I1 Schienenfahrzeuge Meilenstein Unterzeichnung von Verträgen über den 
Erwerb emissionsfreier 
Schienenfahrzeuge  

200 C8.I6 U-Bahn-Linie 3 Sofia Ziel Bau der U-Bahn-Linie 3 in Sofia 
222 C10.R2 Korruptionsbekämpfung Meilenstein Inkrafttreten des Rechtsakts/der 

Rechtsakte über das Strafverfahren und 
die Rechenschaftspflicht und 
strafrechtliche Haftung des 
Generalstaatsanwalts 

229 C10.R4 Maßnahmen in Bezug auf den 
Insolvenzrahmen   

Meilenstein Maßnahmen  zum Insolvenzrahmen  

230 C10.R5 Digitale Reform des bulgarischen 
Bausektors 

Meilenstein Strategie und Fahrplan für die 
Einführung der Modellierung von 
Gebäudeinformationen (Building 
Information Modelling, BIM) 

233 C10.R6 Reform des Registers zur 
Erschließung des Potenzials elektronischer 
Behördendienste 

Meilenstein Inkrafttreten des Rechtsakts/der 
Rechtsakte über elektronische 
Governance 

237 C10.R7 Governance- Rahmen für 
staatseigene Unternehmen 

Meilenstein Konformität der Zusammensetzung der 
Verwaltungsräte großer staatseigener 
Unternehmen  

240 C10.R8 Maßnahmen betreffend den Rahmen 
zur Bekämpfung der Geldwäsche  

Meilenstein  Kapazitäten und Fähigkeiten der 
Aufsichtsbehörden  

244 C10.R10 Öffentliches Beschaffungswesen Meilenstein Methodik der Agentur für das öffentliche 
Auftragswesen  

245 C10.R10 Öffentliches Beschaffungswesen Meilenstein Elektronische Standardformulare für die 
Vergabe öffentlicher Aufträge 

255 C10.R11 Unternehmerisches Bulgarien Meilenstein Inkrafttreten des Rechtsakts/der 
Rechtsakte über Fernarbeit  

263 C10.I3  Informations- und 
Kommunikationsinfrastruktur bei der 
Staatsanwaltschaft 

Meilenstein Informations- und 
Kommunikationsinfrastruktur bei der 
Staatsanwaltschaft 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme (Reform oder 
Investition) Etappenziel/Zielwert Namen 

267 C10.I4 Sicherheitsdienste Meilenstein Anschaffung von Karosseriekameras  
284 C10.I11 Informations- und 

Verwaltungsumfeld für den Aufbau- und 
Resilienzplan 

Meilenstein Aktualisierung oder Veröffentlichung 
von Video-Guides  

288 C11.R1 Reform der 
Mindesteinkommensregelung 

Meilenstein Inkrafttreten des Rechtsakts/der 
Rechtsakte im Zusammenhang mit der 
Mindesteinkommensregelung 

291 C11.R2 Reform der Sozialdienstleistungen Meilenstein Inkrafttreten des Rechtsakts/der 
Rechtsakte über die nationale Karte der 
Sozialdienste 

303 C11.I4 Renovierung der Sozialhilfeagentur Meilenstein Unterzeichnung der Verträge für die 
territorialen Strukturen der 
Sozialhilfeagentur 

307 C11.I6 Unterstützung des Kultursektors Meilenstein Inkrafttreten des Rechtsakts/der 
Rechtsakte über den Nationalen 
Kulturfonds 

312 C11.I7 Digitalisierung von Archiven Meilenstein Methodik und Normen für die 
Digitalisierung von Inhalten 

322 C12.R2 Entwicklung elektronischer 
Gesundheitsdienste und des nationalen 
Gesundheitsinformationssystems 

Meilenstein Modernisierung des nationalen 
Gesundheitsinformationssystems (NHIS) 

323 C12.R3 Verbesserung der Attraktivität von 
Gesundheitsberufen und Förderung einer 
ausgewogeneren Verteilung der 
Angehörigen der Gesundheitsberufe im 
gesamten Hoheitsgebiet 

Meilenstein Inkrafttreten des Rechtsakts/der 
Rechtsakte über die Finanzierung des 
medizinischen Personals 

324 C12.R3 Verbesserung der Attraktivität von 
Gesundheitsberufen und Förderung einer 
ausgewogeneren Verteilung der 
Angehörigen der Gesundheitsberufe im 
gesamten Hoheitsgebiet 

Meilenstein Inkrafttreten des Rechtsakts/der 
Rechtsakte über die 
Gesundheitsversorgung 

336 C12.I4 Errichtung eines 
Krankentransportsystems 

Meilenstein Unterzeichnung des Vertrags/der 
Verträge über die Lieferung von 
Hubschraubern an das 
Krankentransportsystem 

339 C12.I5 Nationale digitale Plattform für 
medizinische Diagnostik 

Meilenstein Unterzeichnung des Vertrags/der 
Verträge über die Entwicklung der 
nationalen digitalen Plattform für 
medizinische Diagnostik 

347 C13.R1 Governance-Rahmen zur 
Bekämpfung der Energiearmut und 
Vorbereitung der Liberalisierung des 
Einzelhandelsmarktes 

Meilenstein Rechtsakt(e) zur Benennung und 
Einrichtung der zuständigen Stellen 

350 C13.R3 Funktionieren des 
Regelreservemarkts und der Laststeuerung 

Meilenstein  Mitgliedschaft in der PICASSO-
Plattform 

356 C13.I4 Förderung von Kapazitäten zur 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen 
und zur Stromspeicherung 

Meilenstein Aufforderung(en) zur Projektauswahl 

  Ratenzahlungsbetrag 1 574 907 916 EUR 
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1.4. Vierte Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung):  

Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme (Reform oder 
Investition) Etappenziel/Zielwert Namen 

4 C1.R1 Reform der Vorschul- und 
Schulbildung sowie der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung 

Meilenstein Inkrafttreten von Rechtsakten im 
Bereich der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung 

49 C3.I2 Investition 2.1.d Zuschussprogramm für 
Informations- und 
Kommunikationstechnologie und 
Cybersicherheit in kleinen und mittleren 
Unternehmen 

Ziel 
Ausführung des Haushaltsplans – 
Übertragung von mindestens 12,59 Mio. 
EUR für die Digitalisierung 

60 C3.I2 Investition 2.2.c Zuschussprogramm zur 
Unterstützung von Unternehmen beim 
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft 

Ziel Unterstützte Unternehmen 

65 C4.R1 Einrichtung eines Nationalen Fonds für 
die Dekarbonisierung 

Meilenstein Vertrags- und Betriebsvorschriften 

93 C4.R11 Verbesserung der Corporate 
Governance staatseigener Unternehmen im 
Energiesektor 

Meilenstein Bedingungen für eine neue staatseigene 
Holdinggesellschaft 

78 C4.I2 Förderung erneuerbarer Energien für 
Haushalte  

Ziel Zahlung(en) für solarbetriebene 
Warmwasser- oder Photovoltaikanlagen 

106 C4.I7 Verstärkte Nutzung erneuerbarer 
Energien aus geothermischen Quellen 

Meilenstein Geothermisches Instrument 

136 C6.I2 Digitalisierung von Prozessen vom 
Erzeuger bis zum Verbraucher 

Meilenstein Elektronisches 
Agrarinformationssystem 

163 C8.R1 Strategischer Rahmen für den Verkehr Meilenstein Maßnahmen im Verkehrsbereich 
165 C8.R1 Strategischer Rahmen für den Verkehr Meilenstein Neue (r) öffentliche (r) 

Dienstleistungsauftrag(e) für öffentliche 
Schienenverkehrsdienste   

176 C8.R4 Integrierter öffentlicher Verkehr Meilenstein Inkrafttreten des Rechtsakts/der 
Rechtsakte über den öffentlichen 
Verkehr 

178 C8.R5 Elektrische Mobilität Meilenstein Inkrafttreten des Rechtsakts/der 
Rechtsakte über Elektromobilität 

181 C8.R5 Elektrische Mobilität Meilenstein Umweltzonen 
208 C9.R2 Reform der Wasserversorgung und 

Abwasserentsorgung 
Meilenstein Inkrafttreten des Rechtsakts/der 

Rechtsakte über die Wasserversorgung 
und Abwasserentsorgung 

215 C10.R1 Reform des Justizsystems Meilenstein Inkrafttreten des Rechtsakts/der 
Rechtsakte über die E-Justiz in 
Verwaltungssachen 

218 C10.R2 Korruptionsbekämpfung Meilenstein Inkrafttreten eines Rechtsakts/von 
Rechtsakten, der/die die Einrichtung 
einer Korruptionsbekämpfungsstelle 
vorsieht /vorsehen 

223 C10.R2 Korruptionsbekämpfung Meilenstein Inkrafttreten des Rechtsakts/der 
Rechtsakte über Lobbytätigkeiten 

258 C10.I1 Modernisierung des einheitlichen 
Informationssystems der Gerichte 

Meilenstein Modernisierung des 
Informationssystems der einheitlichen 
Gerichte 

260 C10.I2 Digitalisierung von Gerichtsverfahren 
in der Verwaltungsgerichtsbarkeit 

Meilenstein Informationsmodule und Hardware für 
die Digitalisierung von 
Gerichtsverfahren in der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit  

278 C10.I10 Monitorstat-System Meilenstein Aufgerüstetes Monitorstat-System  
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Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme (Reform oder 
Investition) Etappenziel/Zielwert Namen 

285 C10.I11 Informations- und Verwaltungsumfeld 
für den Aufbau- und Resilienzplan 

Meilenstein Schulungen zu den Tätigkeiten im 
Rahmen der Aufbau- und 
Resilienzfazilität 

304 C11.I4 Renovierung der Sozialhilfeagentur Ziel Territoriale Strukturen der 
Sozialhilfeagentur renoviert 

308 C11.I6 Unterstützung der Kultur und des 
Sektors 

Ziel Unterstützung des Kultursektors 

332 C12.I2 C Entres für die interventionelle 
Diagnose und endovaskuläre Behandlung 
zerebrovaskulärer Erkrankungen 

Meilenstein  Unterzeichnung des Vertrags/der 
Verträge über Bau- und/oder 
Renovierungsarbeiten und über die 
Lieferung medizinischer Ausrüstung 

343 C12.I7 Entwicklung der ambulanten 
Versorgung 

Meilenstein Unterzeichnung des Vertrags/der 
Verträge über die Bau-und /oder 
Renovierungsarbeiten für ambulante 
Einheiten oder mobile 
Ambulanzcontainer sowie die Lieferung 
von Ausrüstung 

348 C13.R1 Governance-Rahmen zur Bekämpfung 
der Energiearmut und Vorbereitung der 
Liberalisierung des Einzelhandelsmarktes 

Meilenstein Vorbereitende Maßnahmen für die 
Liberalisierung des 
Einzelhandelsmarktes 

  Ratenzahlungsbetrag 1 114 544 232 EUR 

 

1.5. Fünfte Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung):  

Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme (Reform oder 
Investition) Etappenziel/Zielwert Namen 

10 C1.I1 MINT-Zentren und Innovation in 
der Bildung 

Ziel Bau- und/oder Renovierungsarbeiten 

13 C1.I2 Infrastrukturarbeiten in  
Bildungseinrichtungen 

Ziel Renovierung und/oder Bau von Schulen, 
Kindergärten und Studentenwohnheimen 
sowie Bau von Campusgebäuden 

18 C1.I3 Digitale Kompetenzen Ziel Digitale Clubs 
21 C1.I3 Digitale Kompetenzen Ziel Zertifikate für erworbene digitale 

Kompetenzen 
22 C1.I4 Jugendzentren Meilenstein Bau- und/oder Renovierungsarbeiten für 

Jugendzentren, Einrichtung eines 
nationalen Schwerpunktzentrums und 
registrierte Personen 

28 C2.I1 Programm zur Förderung von 
Forschung und Innovation 

Ziel Projekte von KMU und Hochschul- oder 
Forschungseinrichtungen 

30 C2.I1 Programm zur Förderung von 
Forschung und Innovation 

Ziel Genehmigte Berichte 

33 C2.I2 Investitionen in die Bulgarische 
Akademie der Wissenschaften 

Meilenstein Modernisierung der bulgarischen 
Akademie der Wissenschaften und 
Forschungsprojekt(e) im Bereich des 
ökologischen und digitalen Wandels  

38 C3.I1 Programm für Industrieparks und -
gebiete („AttractInvestBG“) 

Ziel Projekte in den Industrieparks/-gebieten 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme (Reform oder 
Investition) Etappenziel/Zielwert Namen 

42a C3.I2 Investition 2.1.a Garantieinstrument 
für Wachstum Ziel Vom InvestEU-Investitionsausschuss 

genehmigte Vorhaben 
45 C3.I2 Investition 2.1.b 

Eigenkapitalinstrumente für Wachstum  Ziel Vom Investitionsausschuss genehmigte 
Vorhaben 

52 C3.I2 Investition 2.1.e Innovationspool 
(Eigenkapitalinstrumente für Innovation) Ziel Vom Investitionsausschuss genehmigte 

Vorhaben 
55 C3.I2 Investition 2.2.a – Zuschussregelung 

für Investitionen in erneuerbare 
Energiequellen zur Eigennutzung mit 
lokalen Speicheranlagen 

Ziel Kapazität der installierten 
Speicheranlagen 

62 C3.I2 Investition 2.3.a 
Eigenkapitalinstrumente für Investitionen 
in Klimaneutralität und digitalen Wandel 

Ziel Vom Investitionsausschuss genehmigte 
Vorhaben 

93a C4.R11 Verbesserung der Corporate 
Governance staatseigener Unternehmen im 
Energiesektor 

Meilenstein  Neue staatseigene Holdinggesellschaft 

120 C4.R10 Dekarbonisierung des 
Energiesektors 

Ziel Verringerung der 
Kohlendioxidemissionen aus dem 
Energiesektor 

71 C4.I1 Unterstützung für die Renovierung 
des Gebäudebestands 
 
Teilmaßnahme 1: Renovierung von 
Wohngebäuden 

Ziel Energetische Sanierung von 
Wohngebäuden  

75 C4.I1 Unterstützung für die Renovierung 
des Gebäudebestands 
 
Teilmaßnahme 2: Renovierung 
öffentlicher Nichtwohngebäude 
 
und  
 
Teilmaßnahme  
3: Renovierung von Nichtwohngebäuden 
im verarbeitenden Gewerbe, im Handel und 
im Dienstleistungssektor 

Ziel Energetische Sanierung von 
Nichtwohngebäuden  

75a C4.I9 Zuschussregelung – Renovierung 
von Wohngebäuden 

Meilenstein Durchführungsvereinbarung, rechtliche 
Subventionsvereinbarungen und 
Geldtransfers 

81 C4.I3 Förderung energieeffizienter 
Straßenbeleuchtungssysteme 

Ziel Verringerung des Energieverbrauchs  

89 C4.I4 Digitaler Wandel des 
Stromübertragungsnetzes 

Ziel Bedingungen für die Integration von 
Produktionskapazitäten aus erneuerbaren 
Quellen in das Elektrizitätssystem 

96 C4.R6 Steigerung der Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Quellen 

Meilenstein Inkrafttreten des Rechtsakts/der 
Rechtsakte   

125 C4.I8 Nationale Infrastruktur für die 
Stromspeicherung (RESTORE) 

Ziel Stromspeicheranlagen   

134 C6.I1 Technischer und ökologischer 
Wandel der Landwirtschaft 

Ziel Projekte im Rahmen des Fonds zur 
Förderung des technologischen und 
ökologischen Wandels in der 
Landwirtschaft 

146 C7.I1 Großmaßstäblicher Ausbau der 
digitalen Infrastruktur 

Meilenstein Modernisierung des staatlichen 
Backbone-Netzes 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme (Reform oder 
Investition) Etappenziel/Zielwert Namen 

147 C7.I1 Großmaßstäblicher Ausbau der 
digitalen Infrastruktur 

Meilenstein Zugang zu Netzen mit sehr hoher 
Kapazität (VHCN) 

186 C8.I1 Schienenfahrzeuge Ziel Emissionsfreie Schienenfahrzeuge 
197 C8.I5 Straßenverkehrssicherheit Meilenstein Ausrüstung für die 

Straßenverkehrssicherheit 
201 C8.I6 U-Bahn-Linie 3 Sofia Ziel U-Bahn-Linie 3 in Sofia 
201a C8.I10 Metro-Fahrzeuge Ziel U-Bahn-Züge 
203 C8.I7 Grüne Mobilität Meilenstein Emissionsfreie Fahrzeuge, 

Ladestationen, Beleuchtung von 
Fußgängerüberwegen und 
Fahrradinfrastruktur 

206a C8.I8 Überwachungs- und 
Instandhaltungseinrichtungen für Gleise 
und Oberleitungen 

Ziel Abnahmeprotokoll(e) für Ausrüstung 

206b C8.I9 Renovierung der 
Eisenbahninfrastruktur 

Ziel Renovierung von Eisenbahnstrecken und 
Oberleitungen 

220 C10.R2 Korruptionsbekämpfung Meilenstein Einrichtung und Einsatz des 
Antikorruptionsgremiums 

226a C10.R2 Korruptionsbekämpfung Meilenstein Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung 
und zur Erhöhung der Integrität 

245a C10.R10 Öffentliches Beschaffungswesen Meilenstein Maßnahmen im Bereich des öffentlichen 
Auftragswesens 

248 C10.R10 Öffentliches Beschaffungswesen Meilenstein Verringerung des Anteils der Aufträge, 
die auf der Grundlage eines einzigen 
Bieters vergeben werden, und des 
Anteils der Verhandlungsverfahren ohne 
vorherige Bekanntmachung 

265 C10.I4 Sicherheitsdienste Meilenstein Sicherheits- und Überwachungssysteme  
270 C10.I6 Unterstützung einer Pilotphase für 

die Einführung der Modellierung von 
Gebäudeinformationen 

Meilenstein Einführung von Modellen für 
Gebäudeinformationen  

273 C10.I7 Einheitliches Informationssystem 
für Raumplanung, Investitionsplanung und  
Baugenehmigungen 

Meilenstein Plattform für Raumplanung, 
Investitionsplanung und 
Baugenehmigungen 

293 C11.I1 Infrastrukturarbeiten in 
Langzeitpflegeeinrichtungen 

Ziel Renovierte und/oder gebaute 
Langzeitpflegeeinrichtungen und 
Altenheime 

298 C11.I2 Bereitstellung von Hilfsmitteln für 
Menschen mit dauerhaften Behinderungen 

Meilenstein Auswahl von Menschen mit dauerhaften 
Behinderungen, die Unterstützungsgeräte 
erhalten sollen 

306 C11.I5 Digitale Dienste der Arbeitsagentur Meilenstein Digitale Dienste für die Arbeitsagentur 
314 C11.I7 Digitalisierung von Archiven Meilenstein Einrichtungen mit digitalisierten 

Elementen, die auf einer neuen digitalen 
Plattform für die Digitalisierung von 
Inhalten verfügbar sind 

314a C11.I8 Kulturinfrastruktur Meilenstein Digitale Ausrüstung 
330 C12.I1 Modernisierung von 

Krankenhauseinrichtungen 
Meilenstein Krankenhauseinrichtungen 

333 C12.I2 Zentren für interventionelle 
Diagnose und endovaskuläre Behandlung 
zerebrovaskulärer Erkrankungen 

Ziel Zentren für zerebrovaskuläre 
Erkrankungen 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme (Reform oder 
Investition) Etappenziel/Zielwert Namen 

335 C12.I3 Modernisierung der 
psychiatrischen Versorgung 

Ziel Renovierte und ausgestattete 
psychiatrische Pflegeeinrichtungen 

337 C12.I4 Errichtung eines 
Krankentransportsystems 

Ziel Lieferung von Hubschraubern und Bau 
von Hangars für das 
Krankentransportsystem 

340 C12.I5 Nationale digitale Plattform für 
medizinische Diagnostik 

Ziel Zugang von Gesundheitseinrichtungen 
zur nationalen digitalen Plattform für 
medizinische Diagnostik 

345 C12.I7 Entwicklung der ambulanten 
Versorgung 

Ziel Ambulante Pflegeeinheiten oder mobile 
Ambulanzcontainer 

349 C13.R2 Transparenz der 
Anschlussverfahren für neue erneuerbare 
Energien und Speicherkapazitäten 

Meilenstein Karte der Netzaufnahmekapazität 

351 C13.R3 Funktionieren des 
Regelreservemarkts und der Laststeuerung 

Meilenstein  Bericht der Europäischen Woche der 
Regionen und Städte  

352 C13.I1 Informationssystem über von 
Energiearmut betroffene Haushalte und 
schutzbedürftige Kunden 

Meilenstein Informationssystem über von 
Energiearmut betroffene Haushalte und 
schutzbedürftige Kunden 

353 C13.I2 Nationale Infrastruktur für die 
Stromspeicherung (RESTORE) 
(Ausweitung) 

Ziel Stromspeicheranlagen 

354 C13.I3 Installation von 
Photovoltaiksystemen in Einrichtungen der 
sozialen Dienste und Bereitstellung von 
Elektrofahrzeugen für Einrichtungen der 
sozialen Dienste 

Meilenstein Installation von Photovoltaikanlagen und 
Lieferung von Elektrofahrzeugen 

357 C13.I4 Förderung von Kapazitäten zur 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen 
und zur Stromspeicherung 

Ziel Erzeugungskapazität von Strom aus 
erneuerbaren Quellen am selben Standort 
wie die Stromspeicherung  

  Ratenzahlungsbetrag 1 677 134 045 EUR 
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ABSCHNITT 3: ZUSÄTZLICHE MODALITÄTEN  

1. MODALITÄTEN FÜR DIE ÜBERWACHUNG UND DURCHFÜHRUNG DES AUFBAU- UND 
RESILIENZPLANS 

Die Überwachung und Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Bulgariens erfolgt gemäß 
den folgenden Modalitäten:  

- Die Direktion Nationaler Fonds des Finanzministeriums erhebt und meldet Daten über die 
Fortschritte und fungiert als Behörde, die für die Erstellung und Einreichung von 
Zahlungsanträgen und den Empfang von Zahlungen der Europäischen Kommission zuständig 
ist. Die Direktion fungiert auf nationaler Ebene als Anlaufstelle für die Ausarbeitung 
gemeinsamer Vorschriften und Verfahren für die Durchführung der Fazilität und für die 
Durchführung von Kontrollen und Überprüfungen der Durchführung von Investitionen und 
Reformen, einschließlich der aktiven Überwachung der Fortschritte bei der Durchführung der 
Maßnahmen auf der Grundlage der im Aufbau- und Resilienzplan festgelegten Etappenziele 
und Zielwerte. 

- Die Direktion Wirtschafts- und Finanzpolitik des Finanzministeriums ist für die 
Berichterstattung über die Fortschritte bei der Umsetzung der Etappenziele und Zielwerte des 
bulgarischen ARP im Rahmen des Zyklus des Europäischen Semesters zuständig. 

- Die Direktion Zentrale Koordinierungsstelle ist für die Ausarbeitung des Plans und der 
Programmplanungsdokumente, einschließlich der Zuweisung von Mitteln im Rahmen der 
Fazilität, sowie für die Ausarbeitung eines strategischen Rahmens für Informations- und 
Kommunikationsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung des Plans zuständig. 
Die Direktion ist für die Überwachung der Umsetzung der Etappenziele und Zielwerte des 
Plans zuständig, einschließlich der Fortschritte bei gemeinsamen Indikatoren, dem 
ökologischen und digitalen Beitrag von Investitionen usw. Die Direktion ist auch für die 
Einrichtung des Informationssystems mit allen Funktionen, die für die Überwachung der 
Umsetzung des bulgarischen ARP erforderlich sind, sowie für die weiteren Aktualisierungen 
des einheitlichen Managementinformationssystems zuständig.  

- Die dem Finanzminister unterstellte Exekutivagentur „Prüfung der EU-Mittel“ führt die 
Prüftätigkeiten im Rahmen der Fazilität durch, um Gewähr für die Zuverlässigkeit der Daten 
über die Umsetzung der Etappenziele und Ziele und die Art und Weise ihrer Erhebung sowie 
dafür zu bieten, dass bei der Durchführung sichergestellt ist, dass Doppelfinanzierung, Betrug, 
Korruption und Interessenkonflikte verhindert werden und der Grundsatz der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung eingehalten wird. 
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